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1 Einleitung

1 Einleitung

Die  Zwangsverheiratung  zweier  Personen  stellt  eine  Verletzung  der 

Menschenrechte  dar.  Dies  kann  weder  durch  Religion,  noch  durch 

Tradition  gerechtfertigt  werden.  In  einer  Demokratie,  wie  der 

Bundesrepublik  Deutschland,  in  welcher  die  Menschenrechte  im 

Grundgesetz  verankert  an  oberster  Stellen  stehen,  ist  dies  nicht  zu 

tolerieren.  Vor  allem,  da  eine  Zwangsverheiratung  Ausgangspunkt 

weiterer  Straftaten  und  Menschenrechtsverletzung,  wie  beispielsweise 

Körperverletzung, Freiheitsberaubung oder Vergewaltigung, sein kann.

Historisch  betrachtet  waren  Zwangsverheiratungen  auch  in  Europa  bis 

zum  19.  Jahrhundert  aus  wirtschaftlichen,  gesellschaftlichen  und 

politischen  Gründen  Realität.  Darüber  hinaus  kam  dies  sogar  im  20. 

Jahrhundert, insbesondere in Adelskreisen, vor. Die Betroffenen, dieser im 

20. Jahrhundert in Adelskreisen geschlossenen Ehen, beschränkten in der 

Regel darauf Erben oder Thronfolger zu zeugen. Ansonsten zogen sie es 

aber  vor,  Privat  ein  Leben  mit  ihrem  eigentlichen  Wunschpartner  zu 

lebten.  Solche  Freiheiten  waren  in  früherer  Zeit  oder  anderen  Kultur-

kreisen nicht denkbar. Da dieses gesellschaftliche Problem in Deutschland 

in  neuerer  Zeit  aber  kaum  mehr  bestanden  hatte,  wird  die  Tragweite 

dieser Menschenrechtsverletzung bisher oft  nicht erkannt.  Aufgrund der 

Zuwanderung von Personen mit anderem gesellschaftlichen Hintergrund, 

gehört dieses Problem wieder zur gesellschaftlichen Realität, auch wenn 

es sich um verhältnismäßig wenige bekannte Fälle handelt. 

Bisher steht Deutschland bei der effektiven Bekämpfung sowie bei Hilfsan-

geboten für Betroffene noch am Anfang, da sowohl rechtliche Instrumente, 

als auch wirksame Präventions- und Interventionsangebote nicht im aus-

reichenden Maße zur Verfügung stehen. Des Weiteren kommt hinzu, dass 

Zwangsverheiratungen  Familienangelegenheiten  sind,  die  unter  Aus-

schluss der Öffentlichkeit stattfinden. Dies bedingt eine hohe Dunkelziffer, 

weshalb  es  bisher  noch  nicht  möglich  war,  repräsentative  Studien  zu 

erstellen. So kommt es in der Öffentlichkeit zu unsachlichen Diskussionen.
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1 Einleitung

Aus diesem Grund soll diese Diplomarbeit einen Einblick in die Thematik 

der Zwangsverheiratung und Rechtslage in Deutschland geben. Es soll 

der  akute  Handlungsbedarf  aufgezeigt  und  auf  das  Vorkommen  von 

Zwangsverheiratungen  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  hingewiesen 

werden. Im Besonderen wird die Situation im Landkreis Schwäbisch Hall 

dargestellt.  Hier  soll  im  Zuge  einer  Befragung,  unter  Institutionen  im 

Migrationsbereich, das Vorkommen von Zwangsverheiratung im Landkreis 

Schwäbisch  Hall  und  die  Notwendigkeit  von  präventiven  und 

intervenierenden Maßnahmen aufgezeigt werden.

Zunächst  werde  ich  auf  die  grundlegenden  Elemente  des  Themas 

Zwangsverheiratung  eingehen.  Dazu  soll  Zwangsverheiratung  definiert, 

gegenüber der arrangierten Ehe abgegrenzt und der Zusammenhang mit 

der  Familienehre  betrachtet  werden.  Anschließend  werden  die  ver-

schiedenen  Formen  der  Zwangsverheiratung  mit  ihren  Auswirkungen 

dargestellt. Im vierten Kapitel soll das Ausmaß und das Vorkommen von 

Zwangsverheiratungen in Deutschland anhand von bisher durchgeführten 

Studien  aufgezeigt  werden.  Daraufhin  werde ich  auf  die  Rechtslage in 

Deutschland eingehen. So werden aufenthalts-, zivil- und strafrechtliche 

Möglichkeiten und Probleme zusammenfassend dargestellt. Abschließend 

für den theoretischen Teil dieser Arbeit werden die Maßnahmen und Hilfs-

möglichkeiten in  Deutschland betrachtet.  Da der Landkreis  Schwäbisch 

Hall  in  Baden-Württemberg  liegt  wird  speziell  das  Maßnahmenkonzept 

dieser Landesregierung und deren aktueller Umsetzungsstand untersucht. 

Im empirischen Teil der Arbeit wird eine, unter Institutionen mit Migranten-

kontakt  durchgeführte  Befragung,  ausgewertet.  Nach  einer  kurze 

Beschreibung des Landkreises Schwäbisch Hall, wird auf die Methode der 

Erhebung eingegangen und dem anschließend wird das Ergebnis dieser 

Befragung  zusammenfassend  präsentiert.  Anschließend  sollen  die 

Maßnahmen  zur  Bekämpfung  von  Zwangsverheiratungen  im Landkreis 

Schwäbisch Hall dargestellt werden.  Den Abschluss dieser Arbeit bilden 

eine  kurze  Zusammenfassung der  gewonnenen Erkenntnisse,  ein  Aus-

blick auf geplante Maßnahmen und mögliche Handlungsvorschläge.
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2 Grundlagen und Definitionen

2 Grundlagen und Definitionen

2.1 Begriff Zwangsverheiratung

Eine  Zwangsverheiratung  liegt  dann  vor,  wenn  mindestens  einer  der 

Ehegatten  durch  die  Ausübung  von  Macht,  Druck  oder  Gewalt  zum 

Eingehen  der  Ehe  gezwungen  wurde.  Dies  kann  auf  unterschiedliche 

Weise  geschehen.  Die  offizielle  Zustimmung  zur  Ehe  kann  durch 

psychischen und physischen Druck oder Gewalt,  aber auch unter Aus-

nutzung patriarchalischer Familienstrukturen, erwirkt werden. Entscheidet 

ist hier der subjektive Eindruck des Betroffenen, welcher sich zur Heirat 

gezwungen fühlt. 

Zwangsverheiratungen verstoßen somit gegen das Recht auf Freiheit der 

Eheschließung,  welches  in  der  Allgemeinen  Erklärung  der  Menschen-

rechte  der  Vereinten  Nationen  von  1948,  Artikel  16  Abs.  2  und  im 

Internationalen  Pakt  über  bürgerliche  und  politische  Rechte  von  1966, 

Artikel 23 Abs. 3, sowie im Übereinkommen zur Abschaffung aller Formen 

der Diskriminierung der Frau von 1979, Artikel 16 Abs. 1, festgeschrieben 

ist. Dieses Recht findet sich auch in der Europäischen Menschenrechts-

konvention,  Artikel  12,  sowie  im  deutschen  Grundgesetzes1,  Artikel  6 

Abs. 1 und den Artikeln 1, 2, 3, wieder. 

Ist eine Ehe mit einem minderjährigen Partner geschlossen worden, ist 

dies auch ein  Indiz  auf  ein  Zwangsverheiratung.2 Falls  die  Zwangsver-

heiratung mit Handel verbunden ist, sei es in Form von Geld, sonstigen 

Besitz oder Rechten, stellt sie eine Form moderner Sklaverei dar.3

Zwangsverheiratungen  sind  in  verschiedenen  kulturellen  Kontexten  zu 

finden. Sie sind nicht auf bestimmte religiöse Traditionen zurückzuführen, 

sondern sowohl in  islamischen und hinduistischen  Gesellschaften, aber 
1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. 1949 I S. 1), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. 2006 I S. 2034)
2 Vgl. Lehnhoff, Liane, Sklavinnen der Tradition – Zwangsheirat als weltweite 

Erscheinung, in Volz, Rahel / Terre des Femmes e.V., Tübingen [Hrsg.], Zwangsheirat 
– Lebenslänglich für die Ehre, Tübingen, 2006, S. 10f.

3 Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und 
sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken vom 7. September 1956 (BGBl. 1959 
II S. 203), Artikel 1
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2 Grundlagen und Definitionen

auch  in  buddhistischen  und  christlichen  Kulturen  zu  finden.  Ausschlag 

geben ist ein patriarchalisches Umfeld, in dem vor allem Mädchen und 

Frauen  benachteiligt  und  diskriminiert  werden.  Die  Religion,  kann  und 

wird,  aber  auch  zur  Legitimation  patriarchalischer  Traditionen  heran-

gezogen und missbraucht.4

2.2 Begriff arrangierte Ehe 

Eine Ehe gilt  dann als  arrangiert,  wenn die  künftigen Ehegatten  durch 

Dritte, in der Regel der Familie, zusammengeführt und verheiratet wurden. 

Grundvoraussetzung  ist  hierbei  das  Einverständnis  beider  künftiger 

Ehepartner für diesen Weg der Partnerwahl. 

Eine allgemein gültige und umfassende Definition für arrangierter Ehe gibt 

es jedoch nicht,  da dieser  Prozess sehr flexibel  gehandhabt  wird.  Das 

Spektrum erstreckt sich von im Vorfeld gewählten Partnern, die über das 

Instrument  der  arrangierten  Ehe  aus  traditionellen  Gründen,  durch  die 

Familie offiziell verheiratet werden5, bis zu einer völlig passiven Haltung 

der Brautleute, die den gesamten Prozess der Familie überlassen.6

Die arrangierten Eheanbahnungen sind an bestimmte Regeln gebunden. 

Das Einhalten dieser Regeln gewährleistet das Ausbalancieren sowohl der 

Selbstbestimmung, als auch der Familienorientierung und verhindert, dass 

Druck auf die potentiellen Heiratskandidaten und -kandidatinnen ausgeübt 

wird. Ziel einer arrangierten Eheanbahnung ist, Glück und Stabilität einer 

künftigen Ehe dadurch zu sichern, dass die Familie gemeinsam prüft, ob 

die Voraussetzungen für das Gelingen der Ehe günstig sind. 7 

4 Vgl. Schröttle, Monika, Zwangsverheiratung, Gewalt und Paarbeziehungen von 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland – Differenzierung statt 
Polarisierung, in: Deutsches Institut für Menschenrechte [Hrsg.], Zwangsverheiratung 
in Deutschland, Baden-Baden, 2007, S.153.

5 Vgl. Nökel, Sigrid, Die Töchter der Gastarbeiter und der Islam, Bielefeld, 2002, S. 
225ff.

6 Vgl. Straßburger, Gaby, Zwangsverheiratung und arrangierte Ehe – zur Schwierigkeit 
der Abgrenzung, in: Deutsches Institut für Menschenrechte [Hrsg.], 
Zwangsverheiratung in Deutschland, Baden-Baden, 2007, S.79f.

7 Vgl. Straßburger, Gaby, Heiratsverhalten und Partnerwahl im Einwanderungskontext, 
Würzburg, 2003, S. 207 ff.
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2 Grundlagen und Definitionen

Die Anbahnung einer arrangierten Ehe basiert hierbei auf vier Vorstufen 

mit  offenem Ausgang,  siehe  Tabelle  1.  Dieser  Prozess  sollte  an  jeder 

beliebigen  Stelle  abgebrochen  werden  können  bzw.  sollte  nur  dann 

fortgesetzt  werden,  wenn  die  potentiellen  Heiratskandidaten  und 

-kandidatinnen Zustimmung signalisieren. 8

Tabelle 1: Idealtypischer Phasenablauf einer arrangierten Ehe

Quelle: Straßburger, Gaby, Heiratsverhalten und Partnerwahl im 

Einwanderungskontext, a.a.O., S. 216.

Wichtig ist  hierbei das Einhalten bestimmter Kommunikationsregeln.  So 

wird die Braut zwar in der Regel erst nach dem offiziellen Heiratsantrag 

direkt  gefragt,  ob sie  mit  einer  Verheiratung einverstanden ist.  Es wird 

jedoch von der Braut erwartet, dass im Vorfeld unterschwellig, non-verbal 

eine  Tendenz  signalisiert.  Zustimmung  oder  Ablehnung  kann  auch 

signalisiert werden, ohne diese öffentlich verbal zu äußern. Dies hat einige 

Vorteile,  so  ist  es  durch  eine  solche unterschwellige,  mit  Andeutungen 

arbeitenden Form der Kommunikation möglich vorläufig und unverbindlich 

Wünsche zu äußern, ohne sich vorschnell festzulegen. Peinlichkeiten und 

unnötige Verletzungen lassen sich auf diese Weise eher vermeiden als es 

bei direkter Kommunikation der Fall gewesen wäre.9

8 Vgl. Straßburger, Gaby, Heiratsverhalten und Partnerwahl im Einwanderungskontext, 
a.a.O., S. 215 ff.

9 Vgl. ebenda, S.207 ff.
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2 Grundlagen und Definitionen

Die  individuelle  Partnerwahlentscheidung  bei  einer  idealtypisch 

arrangierten  Ehe  ist  also  auf  vielen  Ebenen  in  den  familiären  Kontext 

eingebettet, ohne davon abhängig zu sein. Denn ausschlaggebend für die 

autonome,  aber  durch  Dritte  unterstützte  Entscheidung,  sollten  die 

individuellen Wünsche der Eheschließenden sein.

2.3 Abgrenzung Zwangsverheiratung und arrangierte Ehe 

Eine  Zwangsverheiratung  kann  keineswegs  mit  einer  arrangierten  Ehe 

gleichgesetzt  werden.  Wie  unter  Punkt  2.2  Begriff  arrangierte  Ehe 

beschrieben, kann eine arrangierte Ehe nur geschlossen werden, wenn 

beide Partner der Ehe aus freien Stücken zugestimmt haben. 

Dennoch  kommt  es  vor  allem  in  kulturellen  Kontexten,  in  welchen 

arrangierte  Ehen  traditionell  verbreitet  sind,  häufiger  als  in  anderen 

kulturellen  Kreisen  zu  Zwangsverheiratungen.10 Grund  hierfür  ist,  dass 

dieses  System  der  arrangierten  Ehe  verschiedene  Ansatzpunkte  für 

Zwangsverheiratungen  bietet.  Es  ist  durch  den  Missbrauch  dieses 

Systems möglich eine Verheiratung entgegen den Willen eines Partners 

durchzuführen. Diejenigen, welche die Leitung des Arrangements haben, 

meist die Eltern oder näherer Verwandte, gebrauchen die Instrumente der 

arrangierten  Ehe,  aber  beschneiden  die  Rechte  der  Braut  oder  des 

Bräutigam. So wird, um die Form der arrangierten Ehe zu wahren, durch 

Druck  oder  Gewalt  auf  die  Braut  oder  den  Bräutigam  ein  offizielles 

Einverständnis erwirkt oder das Einverständnis stellvertretend durch die 

Familienoberhäupter  abgegeben.  Besonders  eine  patriarchalische 

Familienstruktur bietet ein gewisses Potential für Machtmissbrauch. Hier 

werden  die  Kinder  zu  absoluten  Gehorsam  gegenüber  dem  Familien-

oberhaupt erzogen. Eine Widerrede wird nicht geduldet, Wünsche dürfen 

nur geäußert werden, wenn explizit danach gefragt wird und selbst hier 

wird  der  Rahmen  durch  die  Vorstellungen  des  Familienoberhauptes 

10 Vgl. Strobl, Rainer und Lobermeier, Olaf, Zwangsverheiratung: Risikofaktoren und 
Ansatzpunkte, in: Deutsches Institut für Menschenrechte [Hrsg.],Zwangsverheiratung, 
in Deutschland, Baden-Baden, 2007, S.27.
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2 Grundlagen und Definitionen

vorgegeben.11 Ein  Kommunikation  kann  aber  unterschwellig,  durch  An-

deutungen, erfolgen, welche ein gutes Familienoberhaupt verstehen und 

deuten sollte. Wenn die zu erfolgende unterschwellige Kommunikation von 

den Familienoberhäuptern nicht  beachtet  wird,  wären diese  zu  direkter 

Kommunikation gezwungen. Dies würde einen Tabubruch bedeuten und 

könnte den Bruch mit der Familie nach sich ziehen. Die Folge ist daher, 

dass  oft  dem familiären  Druck  nachgegeben  wird,  anstatt  sich  ihm zu 

widersetzen.  Durch  die  Beteiligung  von  Außenstehenden,  also  nicht 

Familienangehörige,  an  diesem  Prozess  ist  dies  besonders  heikel,  da 

unter Umständen das Ansehen und die Ehre der Familie, näheres zu Ehre 

unter Punkt 2.4 Zusammenhang zwischen Ehre und Zwangsverheiratung, 

in ihrem sozialen Umfeld gefährdet ist.12

Wer  also  einen  Mann  oder  eine  Frau  gegen  den  eigenen  Willen 

verheiratet handelt gegen die Regeln der arrangierten Ehe, kann sich aber 

dessen System zu nutze machen.

2.4 Zusammenhang zwischen Ehre und Zwangsverheiratung

Die Ehre wird von Migranten, besonders aus dem Vorderen Orient und 

Afrika, aber auch anderen Ländern mit patriarchalische Gesellschafts- und 

Familienstrukturen, oft als wichtigster Bestandteil ihres gesellschaftlichen 

Ansehens gesehen. Sie entscheidet über die eigene Stellung in der Ge-

sellschaft und ordnet so das soziale Gefüge.13 Ehre in diesem Sinne kennt 

keine Abstufungen. Entweder sie ist vorhanden oder nicht vorhanden. Der 

Verlust der Ehre eines einzelnen Familienmitgliedes fällt auf die gesamte 

Familie  zurück.  Allerdings  gibt  es  für  die  Ehre  von  männlichen  und 

weiblichen Familienmitglieder  unterschiedliche Gefährdungen und somit 

11 Vgl. Topak, Ahmet, Erziehungsstile und Erziehungsziele türkischer Migrantenfamilie in 
Deutschland, in: Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern [Hrsg.], Türöffner 
und Stolpersteine, Ebelsbach, 2007, S. 23ff.

12 Vgl. Straßburger, Gaby,Zwangsverheiratung und arrangierte Ehe – zur Schwierigkeit 
der Abgrenzung, a.a.O., S. 82f.

13 Vgl. Antes, Peter, Verbrechen im Namen der Ehre – ein religiöses Phänomen?, in: 
Böhmecke, Myria / Terre des Femmes e.V.[Hrsg.], Tatmotiv Ehre, Tübingen, 2004, 
S. 16ff.
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Möglichkeiten diese zu verlieren. Ein Mann beispielsweise kann durch das 

Zeigen von Schwäche und der Unfähigkeit seine Familie vor Gefahren zu 

schützen seine Ehre verlieren. Dagegen ist die Ehre der Frau vor allem an 

sexuelle Reinheit und eheliche Treue geknüpft.  Nach Auffassung der in 

diesen  Kulturkreisen  vorherrschenden  traditionellen  männlichen  Vor-

stellungswelt ist die Frau kaum in der Lage diese Tugenden aus eigenen 

Kraft zu bewahren. Sie stellt also permanent eine Gefahr für die Ehre der 

Familie dar und muss daher vor der Gefahr diese Tugenden zu verlieren 

geschützt  werden.  Hierzu  wird  auch  Gewalt,  verübt  durch  männliche 

Familienmitglieder, als legitimes Mittel gesehen.14 

Die Migration nach Deutschland führt für die Männer zu einem Kontroll-

verlust, da sie den gesellschaftlichen Rückhalt für dieses Ehrkonzept ver-

lieren.  So  wird  versucht,  mittels  verschärfter  Machtdemonstration  und 

Kontrolle der Frauen, dies zu kompensieren. Nur durch den Rückzug in 

eine Art  Parallelgesellschaft,  in welcher versucht wird die eigene Kultur 

neben der Mehrheitsgesellschaft  zu leben, kann das Konzept der Ehre 

aufrecht  erhalten  werden.  Da  sich  die  Kinder  in  beiden  Räumen 

sozialisieren, besteht die Möglichkeit, dass sie von den Ehrvorstellungen 

der Eltern Abstand nehmen wollen und so nach Auffassung der Familie 

deren Ehre in Gefahr bringen.15

So  ist  eine  möglichst  frühe  Verheiratung  insbesondere  von  Töchtern 

anzustreben,  da  eine  Kontrolle  des  tugendhaften  Verhaltens  durch  die 

Männer der Familie mit zunehmenden Alter der Tochter schwieriger wird. 

Durch  eine  Verheiratung,  und  das  damit  verbundene  Gründen  einer 

eigenen Familie, geht jedoch die Gefahr eines Ehrverlustes, wie auch die 

Verantwortung diese zu wahren, auf den Ehemann über.16

14 Vgl. Strobl, Rainer und Lobermeier, a.a.O., S. 40;
Vgl. Schirrmacher, Christine, Frauen unter der Scharia, in: Frauen und Scharia, 
Schirrmacher, Christine / Spuler-Stegemann, Ursula [Hrsg.], Kreuzlingen / München, 
2006, S. 209ff.

15 Vgl. Eisenrieder, Claudia, Zwangsheirat bei MigrantInne, in: Volz, Rahel/Terre des 
Femmes e.V.[Hrsg.],Zwangsheirat–Lebenslänglich für die Ehre, Tübingen, 2006,S. 25.

16 Vgl. Toprak, Ahmet, Das schwache Geschlecht – die türkischen Männer – 
Zwangsheirat, häusliche Gewalt, Doppelmoral der Ehre, Freiburg im Breisgau, 2007, 
S. 146f;
Vgl. Antes, Peter, a.a.O., S. 16ff.
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3 Formen von Zwangsverheiratungen

3.1 Importbräute

Als  Importbräuten  werden  Mädchen  und  junge  Frauen,  die  aus  den 

Herkunftsländern  der  Familien  nach  Deutschland  verheiratet  werden 

bezeichnet. Die Verwendung dieses Begriffes ist gegenüber den Zwangs-

heirats Opfern keineswegs abwertend gemeint. Vielmehr handelt es sich 

um  eine  Einordnung,  die  sich  in  der  allgemeinen  Diskussion  heraus-

gebildet  hat.  Die  von  dem  Zwang  betroffenen  jungen  Frauen  sind, 

aufgrund  ihres  gesellschaftlichen  Hintergrundes,  eher  bereit  sich  den 

Wünschen  und  Vorstellungen  der  Männer  unterzuordnen,  nicht  zu 

widersprechen, sich anzupassen und die konventionelle Geschlechterrolle 

anzunehmen. Die traditionelle Familie, so versprechen sich die Eltern, soll 

durch die kulturell „reinen“ Frauen erhalten werden. Diese jungen Frauen 

sind  in  einer  besonders  schwachen  Position,  wenn  sie  aus  ihrer  Ehe 

ausbrechen wollen. Häufig lag es  zunächst außerhalb ihrer Vorstellungs-

kraft,  da  es  in  ihrem  Umfeld  üblich  war,  sich  einer  von  den  Eltern 

gewünschten  Heirat  zu  widersetzen,  obwohl  sie  nicht  mit  einer 

Verheiratung einverstanden waren. Nicht selten wurde ihnen auch mit der 

Eheschließung Hoffnungen auf ein sorgenfreies Leben in einem reichen 

Land  gemacht  um  eine  Zustimmung  zu  erwirken.  Einige  finden  sich 

daraufhin aber als rechtlose Arbeitskraft der Familie ihres Ehemannes in 

Deutschland wieder. Ihre eigene Familie ist weit entfernt und häufig kaum 

erreichbar.  Ihr  Bewegungsspielraum bleibt  auf  Wohnung  und  Familien-

besuche  beschränkt.  Sie  sind  der  Familie  völlig  ausgeliefert,  auch 

Gewalterfahrungen  sind  möglich.  Die  kaum  vorhandenen  Sprach-

kenntnisse  und  Unkenntnis  ihrer  Rechte  und  Pflichten  erschweren  es 

ihnen, sich Hilfe zu holen. Ihr Aufenthaltsrecht ist nach der derzeit gültigen 

Rechtslage,  abgesehen von der Ausnahme durch besonderer Härte,  in 

den ersten zwei Jahren vom Bestand der Ehe abhängig. Sie müssten also 

in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn sie sich trennen wollen. Diese 

Rückkehr ist ihnen oft nicht möglich, da sie häufig nicht mit dem Beistand 
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ihrer Eltern rechnen können. Diese verlangen in der Regel von ihnen, ihre 

Ehe unter allen Umständen aufrecht zu erhalten und lehnen es manchmal 

ab, sie wieder aufzunehmen.17 

Die  Verheiratung  eines  jungen  Mannes  aus  Deutschland  mit  einer 

sogenannten Importbraut kann nicht nur für die Braut eine Zwangslage 

bedeuten, sondern auch für den Bräutigam. Dieser steht zwar, aufgrund 

seiner  gesellschaftlichen  Position,  in  einer  besseren  Position  als  seine 

Frau,  dies  ändert  aber  nichts  an  der  Tatsache,  dass  zunächst  eine 

Verheiratung unter Zwang erfolgt ist. 

Folgende  Gründe  können  die  Eltern  bewegt  haben  ihren  Sohn  gegen 

seinen Willen zu verheiraten. Zunächst sehen sie die Ehe als Mittel zur 

Disziplinierung ihres Sohnes, besonders wenn dieser beginnt ein Leben 

entgegen  ihren  Vorstellungen  zu  führen.  Durch  die  Ehe  sollte  er 

gezwungen  sein,  Verantwortungsbewusstsein  und  Eigeninitiative  als 

Versorger und Oberhaupt einer Familie zu entwickeln. So sollte er sich 

von  seinem  jugendtypischen  Verhalten  verabschieden,  was  bedeutet, 

seine  Jugendfreunde  weniger  zu  treffen,  möglicherweise  vorhandenen 

Alkoholkonsum zu reduzieren und ein geregeltes Sexualleben zu führen. 

Dieser  Effekt  sollte  sich  im  Besonderen  verstärken,  wenn  sich  an-

schließend in der neu gegründeten Familie Nachwuchs einstellt. Ob diese 

Vorstellungen der Eltern zutreffen, bleibt aber dem Einzelfall überlassen. 

Weiterhin kann ein Zwang von Seiten der Eltern darin bestehen, dass sie 

auf eine Verheiratung mit einer Verwandten in ihrer Heimat bestehen, da 

diese aus dem identischen kulturellen Hintergrund kommt. Aus ihrer Sicht 

handelt  es sich dann um eine Braut,  welche,  ohne große Überprüfung 

ihrer Vertrauenswürdigkeit, zur Heirat geeignet ist. Außerdem wird so, falls 

es  üblich  sein  sollte  eine  Art  Brautpreis  zu  zahlen,  nicht  eine  fremde 

Familie  finanziell  unterstützt,  sondern  es  bleibt  alles  in  der  eigenen 

Familie. Die Eltern des Bräutigams erhoffen sich von dieser Braut mehr 

Loyalität und Unterordnung, als dies bei einer Braut aus Deutschland der 

17 Vgl. Toprak, Ahmet, Das schwache Geschlecht–die türkischen Männer, a.a.O.,S.121ff;
Vgl. Eisenrieder, Claudia, a.a.O., S. 20ff.
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Fall  gewesen  wäre.  Gründe  hierfür  sind  neben  ihrer  gesellschaftlichen 

Prägung, die verstärkt wirtschaftlich Abhängigkeit, wegen der in der Regel 

schlechteren  wirtschaftlichen  Lage  ihrer  ursprünglichen  Familie  in  ihrer 

Heimat und ihr nicht selten niedrigeres Bildungsniveau.18

In diesem Kontext wird auch von Importeheleuten gesprochen, da neben 

Frauen auch Männer importiert werden. Da in diesem Fall aber meist ein 

Aufenthaltstitel in Deutschland im Vordergrund steht wird von Verheiratung 

für ein Zuwanderungsticket gesprochen, nähere Beschreibung unter Punkt 

3.3 Verheiratung für ein Zuwanderungsticket.

3.2 Heiratsverschleppung

Bei der sogenannten Heiratsverschleppung werden in der Regel Mädchen 

oder junge Frauen in ihrem Herkunftsland oder dem Herkunftsland ihrer 

Eltern,  verlobt  und dann verheiratet,  ohne vorher  darüber  informiert  zu 

sein.  Dies  geschieht  in  der  Regel  im  Zuge  der  üblichen  Ferien  im 

Heimatland. Das eigentliche Ziel der Ferien wurde durch die Familie nicht 

bekannt gemacht, hier wird auch von Ferienverheiratungen gesprochen. 

Die Mädchen und jungen Frauen müssen gegen ihren Willen im Ausland 

verbleiben,  manchmal  als  zweite  oder  dritte  Frau.  Besonders  im 

bäuerlichen Milieu werden sie als Arbeitskraft benutzt. Problematisch ist 

für  die  jungen Frauen nicht  nur  der  Verlust  des  gewohnten Umfeldes, 

sondern auch die Orientierungslosigkeit in der neuen Gesellschaft.  Hier 

werden  sie  im  Prinzip  mit  den  gleichen  Problemen  konfrontiert  wie 

sogenannte Importbräute, nur in entgegengesetzter Richtung. Sie waren 

in  Deutschland  aufgewachsen,  unter  Umständen  sogar  in  Deutschland 

geboren und hatten sich meist mehr in der deutschen Gesellschaft als in 

der ihres Herkunftslandes oder der ihrer Eltern sozialisiert. So müssen sie 

18 Vgl. Toprak, Ahmet, Das schwache Geschlecht–die türkischen Männer, a.a.O.,S.124ff;
Vgl. Toprak, Ahmet, Geschlechterrollen und Geschlechtererziehung in traditionellen 
türkischen Familien. Verheiratung des Mannes als Diziplinarmaßnahme, in: Deutsches 
Institut für Menschenrechte [Hrsg.], Zwangsverheiratung in Deutschland, Baden-
Baden, 2007, S. 184f;
Vgl. Eisenrieder, Claudia, a.a.O., S. 23f.
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in  einer  ihnen  eher  fremden  Kultur,  mit  eingeschränkten  Handlungs-

möglichkeiten,  die  Rolle  als  Ehefrau,  Mutter  und  Arbeitskraft  erfüllen. 

Häufig werden dazu die Mädchen und jungen Frauen aus der Schule oder 

ihrer  Ausbildung  in  Deutschland  gerissen  ohne  diese  abschließen  zu 

können.19 

Gründe  für  die  Eltern,  eine  solche  Verheiratung  zu  erzwingen  können 

folgende sein. Zunächst kann der familiäre Einfluss in der alten Heimat 

gesichert  werden.  Der  Entfremdung  der  Kinder  zum Herkunftsland  der 

Eltern wird entgegengewirkt, mit der Hoffnung eine Rückbindung an die 

kulturellen  Wurzeln  zu  erzielen.  Im  Zuge  dessen  werden  familiäre 

Bindungen wiederbelebt und teils noch bestehende Heiratsverpflichtungen 

eingelöst. Außerdem wachsen ihre Kinder nach dem Verständnis mancher 

Eltern in Deutschland in einer Gesellschaft mit moralischen Werten auf, 

welche sie nicht vertreten können. So sehen diese Eltern, wenn sie das 

Gefühl haben, dass die Tochter ihrem Einfluss entgleitet,  in solch einer 

Verheiratung  das  beste  Mittel  um  unerwünschten  Beziehungen  vorzu-

beugen und einen drohenden Ehrverlust abzuwenden.20

Falls  eine  Heiratsverschleppung  erfolgt  ist,  wird  es  für  die  Betroffene 

Person  schwierig  sich  aus  der  Zwangsehe  zu  befreien.  Neben  dem 

gesellschaftlichen, familiären Druck und dem der Ehre, kommt hinzu, dass 

bei einem Ausländer eine Wiedereinreise nach Deutschland innerhalb von 

sechs  Monaten  erfolgen  muss,  ansonsten  erlischt  der  bestehende 

Aufenthaltstitel in Deutschland. Näheres hierzu unter Punkt 5 Rechtslage 

in Deutschland.21

19 Vgl. Eisenrieder,Claudia, a.a.O. S. 23f.
20 Vgl. ebenda, S.22;

Vgl. Bielefeldt, Heiner, Zwangsheirat und multikulturelle Gesellschaft – Anmerkung zur 
Aktuellen Debatte, Bad Honnef – Berlin, 2005, S.13f.

21 Vgl. Freudenberg, Dagmar, Verfangen im Netz des Aufenthaltsrechts. Aufenthalts-
rechtliche Liberalisierungen als zentraler Bestandteil von Präventions- und 
Interventionsstrategien, in: Deutsches Institut für Menschenrechte [Hrsg.], 
Zwangsverheiratung in Deutschland, Baden-Baden, 2007, S. 251ff.
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3.3 Verheiratung für ein Zuwanderungsticket

Bei der sogenannten Verheiratung für ein Zuwanderungsticket wird meist 

eine junge Frau, mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland, 

einem noch im Ausland lebenden Landsmann versprochen, um diesem 

die Möglichkeit  zu verschaffen nach Deutschland zu kommen. Denkbar 

wären in diesem Zuge auch eine umgekehrte Geschlechterverteilung, falls 

die Motivation ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen überwiegt, ansonsten 

wären dies Importbräute, siehe Punkt 3.1 Importbräute. Die Verheiratung 

erfolgt häufig im Rahmen der üblichen Ferien im Heimatland der Eltern 

und stellt  so eine weitere Form von sogenannten Ferienverheiratungen 

dar. Der Unterschied zur Heiratsverschleppung ist, dass nach der Heirat 

die  junge Frau als  Mittel  zur  legalen  Einwanderung des Mannes nach 

Deutschland, im Rahmen des Ehegattennachzugs, genutzt wird. Ebenso 

wie bei den vorangegangen Formen von Zwangsverheiratungen sind die 

jungen Frauen auch hier mit einem fremden Ehemann konfrontiert, was 

aufgrund  der  sprachlichen  und  kulturellen  Unterschiede  zu  einer 

Verschärfung der Problematik dieser Beziehung führt.22

Die  Gründe  der  Eltern  sind  ähnlich  denen  der  Importbräute  und  der 

Heiratsverschleppungen. Primär geht es aber darum, einem Landsmann 

einen Aufenthaltstitel im Zuge des Ehegattennachzuges zu ermöglichen, 

um so schärfere aufenthaltsrechtliche Vorschriften zu umgehen, die eine 

Einwanderung nach Deutschland nicht zugelassen hätten. Da die Aufent-

haltstitel für Deutschland sehr begehrt sind, ist es durchaus üblich, dass in 

Kulturen,  in  welchen  die  Familie  des  Bräutigams  einen  Brautpreis  zu 

zahlen hat, die Eltern der Braut hohe Geldsummen erhalten, was für diese 

lukrativ sein könnte. Es werden auch die Beziehungen in der Heimat der 

Eltern  gepflegt  und  erneuert  und  ein  Entfremden  der  Töchter  von  der 

Kultur ihrer Eltern verhindert, da diese Schwiegersöhne in der Regel aus 

dem  kulturellen  Hintergrund  der  Eltern  kommen.  Ebenso  ist  auch  der 

Gefahrenübergang  eines  Ehrverlustes  auf  den  künftigen  Ehemann, 

welcher  mit  zunehmenden  Alter  der  Tochter,  in  einer  nicht  den 

22 Vgl. Freudenberg, Dagmar, a.a.O., S. 247f.
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Wertvorstellungen  der  Eltern  entsprechenden  Gesellschaft,  stetig 

drohender wird, ein ausschlaggebender Grund.23

3.4 In Deutschland lebende Personen mit Migrationshintergrund

In  diesem  Fall  werden  zwei  in  Deutschland  lebende  Personen  mit 

Migrationshintergrund miteinander verheiratet. Diese sind in der Regel in 

Deutschland  aufgewachsen  oder  auch  in  Deutschland  geboren  und 

besitzen einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Nach dem Willen der Eltern 

handelt  es  sich  meist  um  Personen  innerhalb  ihres  sozialen  und 

kulturellen Umfeldes oder auch um Verwandte.  Eine Verheiratung kann 

sowohl vor einem deutschen Standesbeamten geschlossen werden, als 

auch in dem Heimatland der Eltern. Dies setzt aber eine standesamtliche 

Anerkennung der Ehe in Deutschland voraus, da das Paar weiterhin in 

Deutschland leben wird.

Die Gründe der Eltern sind primär der Wunsch, ihre Tochter oder ihren 

Sohn  innerhalb  der  eigenen  sozialen  Gesellschaft  zu  halten,  um  den 

Fortbestand  dieser  Gruppe  oder  Gesellschaft  neben  der 

Mehrheitsgesellschaft,  welche  nicht  den  Wertvorstellungen  der  Eltern 

entspricht, zu sichern, und um eine unerwünschte Ehe mit einem Mitglied 

dieser Mehrheitsgesellschaft zu verhindern. Dies hat ebenfalls den bereits 

beschriebene Gefahrenübergang einer Ehrverletzung auf den Ehemann 

zur Folge. Des Weiteren wird es als Disziplinierungsmittel genutzt, wenn 

entweder der Einfluss der Familie auf die Tochter mit zunehmendem Alter 

schwindet, siehe auch Punkt 3.2 Heiratsverschleppung oder der Sohn sich 

entgegen  der  Vorstellungen  der  Eltern  entwickelt,  siehe  Punkt  3.1 

Importbräute.

23 Vgl. Eisenrieder, Claudia, a.a.O., S. 20ff;
Vgl. Lehnhoff, Liane, a.a.O. S. 12f.
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4 Forschung zum Ausmaß von Zwangsverheiratungen in 
Deutschland

4.1 Konflikt der Migrationsforschung

In  Deutschland  gibt  es  zwei  Strömungen,  welche  die  Diskussion  um 

rechtliche und politische Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangsver-

heiratungen  in  Deutschland  stützen.  Zum  einen  persönlich  formulierte, 

emotionale Erlebnisberichte von einzelnen Betroffenen oder Sammlungen 

von  entsprechenden  Biographien,  meist  islamischer  Herkunft.  Zum 

Anderen gibt es verschieden Studien der deutschen Migrationsforschung, 

welche sich speziell mit dem Thema Zwangsverheiratungen beschäftigen. 

Beide  Strömungen  halten  einen  kontroversen  Dialog.  Die  Seite  der 

Migrationsforschung in  Deutschland warf  beispielsweise  in  einem offen 

Brief in „Die Zeit“24 im besonderen Seyran Ateş, Ayaan Hirsi Ali und Necla 

Kelek  vor,  mit  ihren  Büchern  Vorurteile  zu  bedienen.  Ihre  Bücher 

bauschen auf unwissenschaftliche, unseriöse Weise eigenen Erlebnisse 

und  Einzelfälle  zu  einem  gesamtgesellschaftlichen  Problem  auf. 

Unterschrieben  hatten  diesen  offenen  Brief  60  verschiedene 

Migrationsforscher unterschiedlicher Hochschulen in Deutschland. Necla 

Kelek  nimmt  daraufhin  in  einem  weiteren  offenen  Brief  in  „Die  Zeit“25 

Stellung. Hier wirft sie im Gegenzug den 60 Migrationsforschen vor, dass 

sie  Menschenrechtsverletzungen  ignorieren,  weil  diese  nicht  in  ihr 

Konzept von Multikulturalismus passen. 

Repräsentative Studien zu der Anzahl von von Zwangsverheiratungen in 

Deutschland  gibt  es  nicht.  Allerdings  hat  die  Bundesregierung  im  Juni 

2007 beschlossen eine repräsentative Studie zu Zwangsverheiratungen in 

Auftrag zu geben. Die Ergebnisse werden 2010 erwartet.

24 Vgl. Die Zeit, Ausgabe 06/2006 online im WWW unter URL 
http://www.zeit.de/2006/06/islam_integration [Stand: 01.02.2009].

25 Vgl. Die Zeit, Ausgabe 07/2006 online im WWW unter URL 
http://www.zeit.de/2006/07/Kelek [Stand: 01.02.2009].
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4.2 Befragung in Berlin durch Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen in den Jahren 2002, 2005 und 2007

Die ehemalige Senatsverwaltung für  Wirtschaft,  Arbeit  und Frauen und 

jetzige  Senatsverwaltung  für  Wirtschaft,  Technologie  und  Frauen 

untersuchte  in  Berlin  Projekte  aus  dem  Migrations-,  Anti-Gewalt-  und 

Jugendbereich,  bezirkliche  Gleichstellungs-  und  Migrationsbeauftragte, 

Erziehungsberatungsstellen, Jugendämter, Schulen, um Informationen zu 

deren Erfahrungen mit Zwangsverheiratungen zu bekommen.

Befragt  wurden im Jahre  2002 etwa 50 Einrichtungen,  2005 etwa 200 

Einrichtungen und 2007 eine noch größer Zahl von Einrichtungen als in 

den Jahren zuvor.  Da diese Erhebung nicht  direkt  in schriftlicher Form 

veröffentlicht  wurden,  wurden  die  Ergebnisse  dieser  Befragungen 

telefonisch und schriftlich bei der Verantwortlichen für die Durchführung, 

Frau Malin Schmidt-Hijazi, Senatsverwaltung für Wirtschaft,  Technologie 

und Frauen, Referat Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen in 

Berlin, erfragt. Das Antwortschreiben ist im Anhang 1 abgedruckt.

Die befragten Einrichtungen sind im Jahre 2002 mit 220 Fällen, 2004 mit 

etwa 330 Fällen und 2007 mit 378 Fällen, von drohender oder erfolgter 

Zwangsverheiratung  konfrontiert  gewesen.  Es waren fast  ausschließlich 

Frauen  Betroffen,  aber  auch  wenige  junge  Männer.  So  waren  in  den 

Jahren 2004 zehn und 2007 zwölf der Betroffenen männlich. Die Gruppe 

der  16-  bis  18-Jährigen  war  am  stärksten  von  Zwangsverheiratung 

bedroht oder betroffen, gefolgt von der Gruppe der 19- bis 21-Jährigen. 

Die  größte  Gruppe  der  Betroffenen  war  türkischer  Abstammung, 

zweitgrößte Gruppe die verschiedenen arabischen Länder.

Die  ermittelten  Zahlen  und Ergebnisse  können aber  nur  Anhaltspunkte 

liefern,  da  die  meisten  Einrichtungen  keine  exakte  Statistik  über  den 

Beratungs-  bzw.  Betreuungsanlass  führen.  Außerdem  sind  einerseits 

Doppelzählungen, zum Beispiel wenn ein betroffenes Mädchen oder eine 

betroffene  Frau  von  einer  Beratungsstelle  in  eine  Zufluchtseinrichtung 

weiter  vermittelt  wird,  nicht  auszuschließen.  Andererseits  können 
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Betroffene, die in früherer Zeit verheiratet wurden, aber erst in einem der 

Jahre den Mut hatten sich helfen zu lassen, das Ergebnis verzerren. Auch 

ist  von  einer  relevanten  Dunkelziffer  auszugehen.  So  können  diese 

Befragungen zur Aufhellung des Dunkelfeldes, aber nicht zu einer exakte 

Bezifferung des Ausmaßes von Zwangsverheiratungen in Berlin dienen.

4.3 Befragung in Baden-Württemberg 2005 der Fachkommission 
Zwangsheirat der Landesregierung Baden-Württemberg

Die  Fachkommission  Zwangsheirat  wurde  durch  Beschluss  des 

Ministerrates  Baden-Württemberg  am  28.  September  2004  eingesetzt. 

Diese  hatte  zum  Ziel,  unter  dem  Vorsitz  des  Justizministeriums,  die 

vorhandenen  Erkenntnisse  und  Erfahrungen  zum  Ausmaß  und  zu 

Erscheinungsformen  der  Zwangsverheiratung,  insbesondere  in  Baden-

Württemberg,  aber  auch  bereits  bestehende  Maßnahmen  gegen 

Zwangsheirat  zusammenzuführen  und  auf  dieser  Grundlage 

Empfehlungen für ein Handlungskonzept zu erarbeiten. Da es nur wenige 

Daten  über  das  Ausmaß  von  Zwangsverheiratungen  in  Baden-

Württemberg gab, wurde von Januar bis Oktober 2005 eine Umfrage bei 

den  verschiedenen  Einrichtungen  und  Institutionen  im  Land  Baden-

Württemberg durchgeführt. Die Arbeit der Fachkommission Zwangsheirat 

wurde  ein  Form  eines  Berichts  am  27.  Januar  2006  dem  Ministerrat 

Baden-Württemberg vorgelegt. 

Dieser  Bericht  weist  darauf  hin,  dass  die  erhobenen  Daten  keinesfalls 

repräsentativ alle in Baden-Württemberg erfolgten Zwangsverheiratungen 

darstellen. Da nicht alle Betroffenen den Mut habe sich an Einrichtungen 

zu wenden und darüber hinaus Betroffene möglicherweise weder Kenntnis 

noch Vertrauen zu bestehenden Hilfsangeboten haben, ist von einer weit 

höheren Dunkelziffer  auszugehen. Die gesammelten Daten geben aber 

Hinweise darauf, wie viele und mit welcher Art von Zwangsverheiratung 

Betroffene sich in Baden-Württemberg zwischen Januar und Oktober 2005 

mit der Bitte um Hilfe und Schutz an Beratungsstellen gewandt haben.
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Im Anhang 2 ist ein Auszug von Tabellen und Schaubilder des Berichtes 

aufgeführt. So sind im erhobenen Zeitraum in verschiedenen Institutionen 

und Einrichtungen in Baden-Württemberg 215 Fälle von drohender oder 

bereits erfolgter Zwangsverheiratung bekannt geworden. Dies waren 213 

Frauen und zwei Männer. Von diesen Fällen waren 110 von Zwangsheirat 

bedroht,  105  wurden  zwangsverheiratet.  Bei  83  Fällen  lagen  Angaben 

über den Zeitpunkt der Verheiratung vor. Demnach wurden im Jahre 2005 

10 und seit dem Jahre 2000 insgesamt 39 Zwangsverheiratungen durch-

geführt. Die genaue Verteilung ist in der Tabelle 2 im Anhang 2 dargestellt.

Angaben  zum  Alter  der  Betroffenen  beim  Zeitpunkt  der  Zwangsver-

heiratung lagen bei 91 Fällen vor. 40 Prozent der Betroffenen waren bei 

der Zwangsverheiratung minderjährig. 39 Prozent der Betroffenen waren 

im Alter von 18 bis 19 Jahren. Hieraus folgt, dass Zwangsverheiratungen 

vornehmlich bis zum Alter von 19 Jahren vorkommen. In einem Fall war 

auch eine Mädchen im Alter von 7 Jahren von Zwangsheirat bedroht. Eine 

genau Verteilung des Alters der erfolgten Zwangsverheiratungen ist in der 

Abbildung 5 Anhang 2 dargestellt.

Die Staatsangehörigkeit der Betroffenen wurde in 192 Fällen angegeben. 

Die Betroffenen gehören 25 verschiedenen Nationen an.  76 Betroffene 

haben die türkische Staatsbürgerschaft, dies sind knapp 40 Prozent der 

Betroffenen. 38 Betroffene haben die deutsche Staatsangehörigkeit, dies 

entspricht  etwa  20  Prozent  der  Betroffenen,  davon  hatten  alle  einen 

Migrationshintergrund.  Von  diesen  38  Deutschen  haben  23  einen 

türkischen Hintergrund, etwa 60 Prozent, und jeweils drei Betroffene, je 8 

Prozent,  sind  afghanischer,  libanesischer  und syrischer  Herkunft. Neun 

der  Betroffenen,  etwa  5  Prozent,  stammen  aus  dem  Kosovo.  Weitere 

Stammen aus Albanien, Libanon, Serbien-Montenegro, Afghanistan, Irak 

oder  zählen  zum  Volk  der  Kurden.  Eine  genaue  Verteilung  der 

Nationalitäten sind den Tabellen 3 und 4 im Anhang 2 zu entnehmen. Bei 

99 Fällen wurde der Ort der Zwangsverheiratung benannt.  Die meisten 

Zwangsverheiratungen  fanden  im  Ausland  statt.  11  Prozent  der 

Zwangsehen wurden in Deutschland geschlossen.

-18-



4 Forschung zum Ausmaß von Zwangsverheiratungen in Deutschland

In  135  Fällen  wurde  die  Religionszugehörigkeit  angegeben,  siehe  Ab-

bildung 6 Anhang 2. 95 Prozent der Betroffenen, bei denen die Religions-

zugehörigkeit  bekannt  ist,  gehören dem Islam an,  Vier  Betroffene sind 

Christen,  dies  entspricht  3  Prozent.  Eine  Betroffene  gehörte  dem 

Hinduismus an.

Als Formen der vollzogenen und drohenden Zwangsverheiratungen wurde 

am häufigsten mit 44 Angaben die so genannte Ferienverheiratung, eine 

nähere  Beschreibung  unter  Punkt  3.2  Heiratsverschleppung,  genannt. 

Danach folgte mit 38 Nennungen die Heirat mit Importeheleuten, weitere 

Informationen unter Punkt 3.1  Importbräute,  und mit 31 Nennungen die 

Verheiratung für ein Zuwanderungsticket, eine nähere Beschreibung unter 

Punkt 3.3  Verheiratung für ein Zuwanderungsticket. In 11 Fällen kam es 

zur Heirat im Herkunftsland, ohne dass die drei zuvor angeführten Formen 

von Zwangsheirat zutreffen. Dargestellt in der Abbildung 7 des Anhangs 2.

Die Verantwortung für die Zwangsverheiratungen tragen in 66 Prozent der 

Fälle  die  eigene  Eltern.  In  14  Prozent  wurden  die  eigenen  Eltern  zu-

sammen mit der Schwiegerelter als Verantwortliche benannt. Die gesamte 

Verteilung  der  Verantwortlichkeit  ist  der  Abbildung  8  im  Anhang  2  zu 

entnehmen.

Der Familienstand im Jahre 2005, siehe Abbildung 9 Anhang 2, war bei 91 

der Zwangsverheirateten bekannt. Demnach haben sich 37 Prozent der 

Betroffenen  nicht  aus  der  Zwangsehe  gelöst  und  sind  noch  immer 

verheiratet. 27 Prozent sind getrennt lebend, 17 Prozent sind geschieden, 

während bei 13 Prozent die Scheidung gegenwärtig läuft. Bei 3 Prozent 

wird von einer laufenden Eheanfechtung berichtet.

Die Fachkommission Zwangsheirat kam zu dem Ergebnis, dass es sich 

bei Zwangsverheiratungen um eine vielschichtige Problematik handelt, die 

einer langfristig angelegten, auf verschiedenen Ebenen angesiedelter und 

komplexer  Handlungsstrategie  bedarf.  So  wurden  Handlungsempfehl-

ungen  erarbeitet,  die  sowohl  Handlungsmöglichkeiten  auf  Landes-,  als 

auch  auf  Bundes-  und  regionaler  Ebene,  umfassen.  Die  erarbeiteten 
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Handlungsempfehlungen  sollen  die  Rechtsstellung  der  Opfer  von 

Zwangsheirat stärken und die Problemwahrnehmung in der Bevölkerung, 

bei betroffenen Familien, in Schulen, Behörden und Institutionen schärfen. 

Betroffene,  die  befürchten  zwangsverheiratet  zu  werden,  Freunde oder 

Angehörige von Betroffenen und bereits Zwangsverheiratete sollen über 

Projekte, soziale Dienste sowie rechtliche Hilfestellung informiert werden. 

Ebenso  sollen Behörden,  Einrichtungen  und  Institutionen,  die  mit  dem 

Problem  der  Zwangsheirat  konfrontiert  werden  könnten,  über  das 

Phänomen Zwangsheirat aufklärt und ihnen Handlungsoptionen aufzeigt 

werden.26

4.4 Befragung in Hamburg 2006 durch die Lawaetz Stiftung

Im Jahre 2006 führte die Daniel Lawaetz Stiftung im Auftrag der Behörde 

für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg eine 

Umfrage  durch,  um  eine  Einschätzung  über  den  Umfang,  die 

Erscheinungsformen und bereits vorhandene Hilfen in der Stadt Hamburg 

zu Zwangsverheiratungen zu ermitteln. Im Zuge der Umfrage wurden 59 

Einrichtungen erreicht, von diesen haben etwa 46 Prozent Beratungsfälle 

zu Zwangsheirat zu verzeichnen. Da es sich nicht um eine Vollerhebung 

aller  Hamburger  Einrichtungen  handelt,  können  die  ermittelten  Zahlen 

nicht  das  tatsächliche  Volumen  für  Hamburg  abbilden.  Die  ermittelten 

Zahlen fassen die in den befragten Einrichtungen bekannt gewordenen 

Fälle  zusammen,  sie  können jedoch nicht  als  repräsentativ gelten.  Die 

ermittelten Zahlen stellen den untersten Wert des Problems dar, weshalb 

von höheren Werten auszugehen ist, zumal die Dunkelziffer nicht erfasst 

werden kann. So lagen im Jahr 2005 insgesamt 210 Beratungsfälle zu 

einer erfolgten oder angedrohten Zwangsheirat vor. 

Die Auswertung ergab, dass die Angaben, siehe Abbildung 10 Anhang 3, 

bei 40,7 Prozent der Einrichtungen mit Beratungsfällen auf dokumentierte 

26 Vgl. Fachkommission Zwangsheirat der Landesregierung Baden-Württemberg, 
Maßnahmenkonzept der Landesregierung Baden-Württemberg zur Bekämpfung von 
Zwangsheirat, Stuttgart, 2007.

-20-



4 Forschung zum Ausmaß von Zwangsverheiratungen in Deutschland

Einzelfälle,  bei  ebenfalls  40,7  Prozent  auf  Schätzungen  und  bei  18,5 

Prozent auf jährlich zusammenfassenden Berichten. 

Die Beratungen wurden zu fast 95% von Frauen wahrgenommen, Männer 

sind  mit  5%  nur  zu  einem  geringen  Anteil  vertreten.  Von  den  210 

Ratsuchenden waren 81% selbst Opfer einer Zwangsheirat  oder davon 

bedroht.  Der  überwiegende Anteil  der  Ratsuchenden war  volljährig,  81 

Prozent, zumeist zwischen 18 und 29 Jahren. Die Altersgruppe bis zu 15 

Jahren war mit fast 5 Prozent vertreten und die 16- bis 17-Jährigen mit 14 

Prozent.  Die  Verteilung  der  Altersstruktur  ist  in  der  Abbildung  11  im 

Anhang 3 dargestellt.

Die von den befragten Einrichtungen Beratenen hatten zu 54 Prozent eine 

türkische Herkunft, entspricht 101 Fälle, 16 Prozent eine afghanische, dies 

sind  30  Fällen,  und  9  Prozent  eine  kurdische  Herkunft,  entspricht  17 

Fällen. Die restlichen Betroffene kamen aus Südasien, Afrika, ehemaliges 

Jugoslawien und aus dem Nahen Osten. Die Abbildung 10 im Anhang 3 

stellt  die  Verteilung  Herkunftsländer  dar.  Mehr  als  80  Prozent  der 

Beratungsfälle  wiesen  eine  muslimische  Religionszugehörigkeit  auf. 

Hindus waren mit 5 Prozent vertreten und Christen mit 1 Prozent. Siehe 

Abbildung 13 Anhang 3.

Als Formen der vollzogenen und drohenden Zwangsheiraten wurde am 

häufigsten  mit  53  Angaben  die  Verheiratung  innerhalb  in  Deutschland 

lebender  Personen  mit  Migrationshintergrund  angegeben,  weitere 

Erläuterungen  zu  dieser  Verheiratungsformen  unter  Punkt  3.4  Zwei  in 

Deutschland lebende Personen mit Migrationshintergrund. Danach folgte 

mit  45  Nennungen die  Heirat  mit  so genannten Importbräuten,  weitere 

Informationen unter Punkt 3.1  Importbräute, und mit 42 Angaben die so 

genannte Ferienverheiratung, eine nähere Beschreibung unter Punkt 3.2 

Heiratsverschleppung.  In  39  Fällen  war  die  Verheiratung  für  ein 

Einwanderungsticket der Grund, eine nähere Beschreibung unter Punkt 

3.3 Verheiratung für ein Zuwanderungsticket. In 13 Fällen kam es zu einer 

Heirat, ohne dass die drei zuvor angeführten Formen von Zwangsheirat 

-21-



4 Forschung zum Ausmaß von Zwangsverheiratungen in Deutschland

zutreffen. Die Arten der Verheiratung sind dargestellt in der Abbildung 14 

Anhang 3. Die Initiatoren der Zwangsverheiratung waren, aus Sicht der 

Betroffenen, am häufigsten die eigenen Eltern, gefolgt mit einem großen 

Abstand die Eltern des zukünftigen Ehegatten. Eine genaue Verteilung ist 

in Abbildung 15 Anhang 2 grafisch dargestellt.

In  der  Tabelle  5  im  Anhang  3  ist  der  Familienstand  der  Betroffenen 

dargestellt.  Weniger als die Hälfte der Beratungsfälle war ledig, fast  52 

Prozent  waren  verheiratet  oder  in  unterschiedlichen  Phasen  einer 

Trennung. 

Die  Motive  für  Zwangsverheiratungen  sind  in  den  meisten  Fällen 

„Wahrung der Ehre und des Ansehens“. Hierunter sind die Motive „Ehre 

der  Familie“,  „Tradition“,  „Kontrolle  über  die  Tochter“,  „ehrhafte 

Lebensweise  des  Kindes“  und  „Verhinderung  von  unerwünschten 

Beziehungen“ zu fassen. In weiteren Teil der Fälle geht es auch darum 

familiäre  Verpflichtungen  oder  bereits  getroffene  Absprachen, 

insbesondere  wenn  es  einen  Aufenthaltstitel  in  Deutschland  betrifft, 

hinsichtlich  der  späteren  Eheschließung  der  Kinder  einzuhalten.  Etwa 

gleichwertig sind finanzielle Aspekte oder auch der Wunsch der Eltern um 

eine gesicherte Versorgung des Kindes, anzusehen.

Zusammenfassend  wurde  erklärt,  dass  das  Phänomen  Zwangsver-

heiratungen in Deutschland in erster Linie unter Menschen mit Migrations-

hintergrund anzutreffen ist.  Sie finden typisch in einem Umfeld statt,  in 

welchem sich die Migrantengruppe mehr auf sich selbst bezieht, wenig 

Zugang  zur  Aufnahmegesellschaft  gefunden  hat  und  stattdessen  auf 

eigenen Traditionen zurückzugreifen versucht.  Grund hierfür  kann unter 

anderen eine nicht erfolgreich verlaufene Integration, in Kombination mit 

sozialer  Isolation  in  Folge  von  Arbeitsmarktproblemen  und 

Diskriminierungserfahrungen, sein. Aber auch der persönliche Wille an der 

eigenen  traditionellen  Herkunft  festzuhalten  ist  ein  wichtiger  Faktor. 

Dieses Bild über die Hintergründe und Motive für Zwangsverheiratungen 

soll nicht zu dem Schluss führen, dass mangelnde Integrationsbereitschaft 
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seitens  der  Zugewanderten  pauschal  ursächlich  für  Zwangsver-

heiratungen in Deutschland sei. Vielmehr sollte, unter Einbeziehung und 

Befragung  der  Zugewanderten,  in  einer  sachlichen  und  lösungs-

orientierten  Diskussion  die  Faktoren  untersucht  werden,  welche 

Zwangsverheiratungen begünstigen.27

5 Rechtslage in Deutschland 

5.1 Aufenthaltsrecht

5.1.1 Ehegattennachzug

Der  Partner,  welcher  aus  dem  Ausland  nach  Deutschland 

zwangsverheiratet  wurde,  erhält  nach  §§  27ff  Aufenthaltsgesetz 

(AufenthG)28 eine  Aufenthaltserlaubnis  aus  familiären  Gründen  zur 

Ausübung der ehelichen Lebensgemeinschaft erteilt. Zur Bekämpfung von 

Zwangsverheiratungen  wurden  durch  die  am 28.  August  2007  in  Kraft 

getretene Änderung des Zuwanderungsgesetzes die Voraussetzungen für 

den  Ehegattennachzug  verschärft.  Vor  allem  Verheiratungen  mit 

Importbräuten,  nähere  Ausführungen  zu  Importbräuten  unter  Punkt  3.1 

Importbräute, ebenso auch die Heirat für ein Zuwanderungsticket, siehe 

Punkt 3.3 Verheiratung für ein Zuwanderungsticket, sollen so eingedämmt 

werden.

Nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG ist das Vollenden des 18. Lebens-

jahres  beider  Ehegatten,  anstatt  des  16.  Lebensjahres,  eine 

Voraussetzung  für  einen  Ehegattennachzug  geworden.  Dies  hat  zur 

Folge,  dass  die  von  Zwangsheirat  Betroffenen  unter  18  Jahren  keine 

Möglichkeit haben im Rahmen des Ehegattennachzugs nach Deutschland 

zu  kommen.  Genauso  wird  auch  ein  Ehegattennachzug  zu  einer 

betroffenen Person unter 18 Jahren in Deutschland verhindert.  Je älter 

27 Vgl. Mirbach, Thomas / Müller, Simone / Triebl, Katrin, Ergebnisse einer Befragung 
zum Thema Zwangsheirat in Hamburg, Hamburg, 2006.

28 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet vom 25. Februar 2008 (BGBl. 2008 I Seite 162), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. März 2008 (BGBl. 2008 I Seite 313)
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aber  eine  Person verheiratet  werden soll,  desto  höher  ist  die  Chance, 

dass sie sich, durch ihre größere Reife und Selbstständigkeit, gegen die 

fremdbestimmte Partnerwahl der Familie durchsetzen können. Auch die 

Beeinflussbarkeit  und  Unterdrückbarkeit  in  einer  Zwangsehe  wird  mit 

höherem Eintrittsalter möglicherweise geringer. Weiterhin ist mit 18 Jahren 

ist  die  Wahrscheinlichkeit  größer  einen  Schulabschluss  oder  eine 

Ausbildung abgeschlossen zu haben, was allgemein die Selbstständigkeit 

der Betroffenen und Bedrohten und speziell die Integrationsmöglichkeiten 

bei Zugewanderten verbessert. Ausnahmen von diesem Grundsatz sieht 

das Gesetz in § 30 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 AufenthG vor. So kann eine 

Aufenthaltserlaubnis zur Vermeidung besonderer Härte abweichend vom 

Mindestalter  erteilt  werden.  Auch  bei  Personen  mit  einem Aufenthalts-

status nach den §§ 19 bis 21 AufenthG, dazu gehören die Ehegatten von 

Hochqualifizierten, Forschern und Firmengründern, deren Ehe schon vor 

der Verlegung des Lebensmittelpunktes nach Deutschland bestand, kann 

von den Voraussetzungen des Mindestalters abgesehen werden. Gleiches 

gilt für Personen, welche eine Aufenhaltserlaubnis nach § 38a AufenthG 

besitzen,  wenn zuvor  die  Ehe in  dem Mitgliedsstaat  der  Europäischen 

Union  bestand,  in  welchem  die  Person  die  längerfristige  Aufenthalts-

erlaubnis besitzt.

Zusätzlich werden einfache deutsche Sprachkenntnisse, nach § 30 Abs.  1 

Satz 1 Nr. 2 verlangt. Hier gelten die gleichen Ausnahmeregelungen wie 

beim Mindestalter und zusätzliche Ausnahmen nach § 30 Abs. 1 Satz 3 

AufenthG.  Darunter  zählen  Asylberechtigte  und  anerkannte  Flüchtlinge 

nach  §§  25  Abs.  1,  2  und  26  Abs.  3  AufenthG.  Auch  nachziehende 

Ehegatten  welche  wegen  einer  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen 

Krankheit  oder  Behinderung  nicht  in  der  Lage  sind  einfache  deutsche 

Sprachkenntnisse  zu  erwerben  sind  ausgenommen.  Gleiches  gilt  für 

Ehegatten für welche, nach der Integrationskursverordnung, ein erkennbar 

geringer Integrationsbedarf besteht, sowie für Ehegatten, die wegen ihrer 

Staatsangehörigkeit  für  einen  Aufenthalt,  der  kein  Kurzaufenthalt  ist, 

visumfrei  nach  Deutschland  einreisen  dürfen.  Diese  sind  in  §  41 
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Aufenthaltsverordnung (AufenthV)29 abschließend aufgezählt  und wären 

unter anderen Staatsangehörige der Vereinigeten Staaten von Amerika, 

Australien,  Israel,  Kanada,  Neuseeland  und  Süd-Korea.  Einfache 

deutsche Sprachkenntnisse entsprechen der niedrigsten Kompetenzstufe 

A1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Diese sieht vor, 

dass  eine  Kommunikation  über  vertraute  und  alltägliche  Dinge  in 

einfachen Sätzen geführt werden kann. Auch Fragen zur Person sollten 

gestellt  und beantwortet  werden können.30 Der  Nachweis  wird  generell 

durch ein Zertifikat des Goethe-Instituts über die Sprachprüfung A1 „Start 

Deutsch  1“  erbracht.  In  Ausnahmefällen  können  bei  vergleichbare 

Sprachzeugnisse  oder  dem  zweifelsfreien  Besitzen  der  geforderten 

Sprachkenntnissen von diesem Zertifikat abgesehen werden.31

5.1.2 Eigenständiges Aufenthaltsrecht für den zwangsverheirateten 
Ehepartner

Das  Aufenthaltsrecht  eines  Ehegatten,  welcher  im  Rahmen  des 

Familiennachzugs nach §§ 27ff AufenthG nach Deutschland eingewandert 

ist, ist zunächst vom bisher in Deutschland lebenden Partner abhängig. 

Wenn der betroffene Partner sich aus der Zwangsehe befreien will, muss 

er  ein  eigenständiges  Aufenthaltsrecht  geltend  macht  oder  in  sein 

Herkunftsland zurückkehren. Dies ist aber in vielen Fällen nicht möglich, 

da  durch  das  Lösen  der  Verheiratung  die  Schande  über  die  Familie 

gebracht  wurde und die  Betroffenen von der  Familie  aus Gründen der 

Ehre verstoßen oder sogar verfolgt sind. Nach §31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG 

ist für ein eigenständiges Aufenthaltsrecht ein zweijähriges Bestehen der 

29 Aufenthaltsverordnung vom 25. November 2004 (BGBl. 2004 I S. 2945), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 8. Mai 2008 (BGBl. 2008 I S. 806).

30 Vgl. Goethe-Institut, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 
Lernen, lehren, beurteilen, online im WWW unter URL: 
http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/306.htm [Stand:14.02.2009].

31 Vgl. Eberle, Simone, Aufenthalt aus familiären Gründen, in: Storr, Christian/Wenger, 
Frank/Eberle, Simone/Albrecht, Rainer/Harms, Karsten/Kreuzer, Christine [Hrsg.], 
Kommentar zum Zuwanderungsrecht. Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, 
Bobingen, 2008, S. 264f;
Vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 16/5065, 2007, S. 172ff.
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eheliche Lebensgemeinschaft erforderlich. Maßgeblich für die Aufhebung 

der  ehelichen  Gemeinschaft  ist  der  Zeitpunkt  der  Trennung,  nicht  der 

Zeitpunkt der Ehescheidung oder Eheaufhebung. Problematisch ist hierbei 

die  nach  §  1317  Abs.  1  Satz  1  bürgerliches  Gesetzbuch  (BGB)32 

bestehende Aufhebungsfrist  für  Ehen von einem Jahr,  welche vor  dem 

Entstehen  eines  eigenständigen  Aufenthaltsrechts  abläuft.  Nach  Ablauf 

dieser Frist von einem Jahre ist generell  eine Aufhebung der Ehe nicht 

mehr  möglich,  sondern  es  muss  die  Scheidung  der  Ehe  durchgeführt 

werden. Eine Scheidung bedeutet das Ende der Ehe, während durch die 

Aufhebung der Ehe diese für nichtig erklärt wird, da die Ehepartner nicht 

rechtmäßig  verheiratet  waren.33 Weitere  Ausführen  zu  Scheidung  und 

Aufhebung der Ehe unter Punkt 5.2 Zivilrecht.

Erfolgt die Trennung vor Ablauf dieser Frist, ist nach § 31 Abs. 2 AufenthG 

eine Ausnahme möglich, wenn es zur Vermeidung einer besonderen Härte 

erforderlich ist. Bei dem Begriff besondere Härte handelt es sich um einen 

unbestimmten Rechtsbegriff welcher ausgelegt werden muss und so den 

Ausländerbehörden einen Spielraum einräumt. Die Ausländerbehörde hat 

zu entscheiden, ob eine besondere Härte vorliegt. Liegt diese vor, muss 

zwingend eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Fälle von besonderer 

Härte  können,  nach  §  32  Abs.  2  Satz  2  AufenthG  vorliegen,  wenn 

beispielsweise  der  Partner,  nach  momentanem  Kenntnisstand  in  der 

Regel  eher  die  Ehefrauen,  durch  die  Auflösung  der  ehelichen 

Lebensgemeinschaft  bei  der  Rückkehr  in  das  Herkunftsland  mit 

erheblichen  rechtlichen  oder  gesellschaftlichen  Diskriminierungen  zu 

rechnen hat. Ebenso wenn ein Partner, nach derzeitigen Erfahrungen eher 

die  Ehefrauen,  oder  ein  gemeinsames Kind,  vom Ehepartner  physisch 

oder  psychisch  misshandelt  wurden.  Weiterhin  sind  auch  erhebliche 

Straftaten, welche gegen die Freiheit oder das Vermögen des Ehepartners 

oder Kindes gerichtet waren, zu werten. Auch bei Androhung von Gewalt 

oder Straftaten liegt besondere Härte vor. Die Beweislast der besonderen 

32 Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. November 2002 (BGBl. 2002 I S. 42), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. November 2007 (BGBl. 2007 I S. 2631).

33 Vgl. Eberle, Simone, Aufenthalt aus familiären Gründen, a.a.O., S.274ff.
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Härte liegt bei der Person, die sie für sich geltend machen will. Dies ist in 

vielen Fällen problematisch, da diese Personen in vielen Fällen gegen ein 

Familienkollektiv aussagen, welches alle Vorwürfe abstreitet. Hilfreich für 

die  Beweisführung  betroffener  Personen  sind  Maßnahmen,  die  im 

Rahmen  des  Gewaltschutzes,  beispielsweise  Platzverweis  oder 

Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, getroffen wurden oder 

strafrechtliche Verurteilungen gegen den Ehepartner.34 

Erfolgt  die  Trennung  nach  Ablauf  der  Frist  von  zwei  Jahren  ehelicher 

Lebensgemeinschaft  muss  ein  eigenständiger  Aufenthaltstitel  nicht 

gesondert beantragt werden. Nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG wird im 

Zuge der Beantragung einer Verlängerung des Aufenthaltstitels, welches 

bisher  von  Ehepartner  abhängig  war,  zu  einem  eigenständigen 

Aufenthaltsrecht. Dies setzt generell nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG einen 

gesicherten Lebensunterhalt voraus. Aufgrund der Sonderregelung nach 

§  31  Abs.  2  Satz  3  kann,  im  Umkehrschluss,  eine  Verlängerung  des 

Aufenthaltstitels  nur  im  Falle  einer  missbräuchlichen  Inanspruchnahme 

von  staatlichen  Leistungen  nach  dem  Zweiten  oder  dem  Zwölften 

Sozialgesetzbuch,  beispielsweise wenn zumutbare Arbeit  nicht  geleistet 

oder  die  Suche  nach  zumutbarer  Arbeit  verweigert  wird,  verweigert 

werden. Liegt also eine Inanspruchnahme staatlicher Leistungen vor, die 

nicht  vertreten  zu  vertreten  ist,  zum  Beispiel  wegen  Traumatisierung 

infolge  erlebter  Misshandlungen  oder  wegen  der  Betreuung  eines 

Kleinkindes,  darf  die  Verlängerung  des  eigenständigen  Aufenthaltstitels 

nicht verweigert werden.35

5.1.3 Eigenständiges Aufenthaltsrecht für minderjährige Betroffene

Das Aufenthaltsrecht minderjähriger Kinder ist nach § 32 AufenthG, einem 

Aufenthalt aus familiären Gründen, vom Aufenthaltsrecht der Eltern oder 

eines personensorgeberechtigten Elternteils abhängig. Grundsätzlich sind 

34 Vgl. Eberle, Simone, Aufenthalt aus familiären Gründen, a.a.O., S. 277ff.
35 Vgl. ebenda, S. 280f;

Vgl. Freudenberg, Dagmar, a.a.O., S. 246ff.
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Aufenthaltstitel  im  Rahmen  des  Familiennachzuges  nach  §  27  Abs.  1 

AufenthG  an  das  Bestehen  einer  familiären  Lebensgemeinschaft 

gebunden.  Dies  bedeutet  für  von  Zwangsverheiratung  Bedrohte  oder 

Betroffene einen Zwang zum Verbleib  im Elternhaus.  Eine  Inanspruch-

nahme von Hilfe in Schutzeinrichtungen wäre in diesem Fall nicht möglich, 

da hierfür ein Wegzug von der Familie erforderlich wäre. Die einem Kinder 

erteilte Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen wird nach § 34 Abs. 2 

AufenthG erst mit dem Eintritt der Volljährigkeit zu einem eigenen, vom 

Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht.36

Ein  minderjähriges  Kind,  welches  ein  Aufenthaltsrecht  aus  familiären 

Gründen  besitzt,  hat  nach  §  35  Abs.  1  AufenthG einen  Anspruch  auf 

Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis,  wenn  das  16.  Lebensjahr 

vollendet ist, es seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist und 

kein Ausschlussgrund nach § 35 Abs. 3 Nr. 1-3 vorliegt. Ausschlussgründe 

können auf dem persönlichen Verhalten des Kindes beruhen, erhebliche 

Strafverurteilungen  oder  der  nicht  gesicherte  Lebensunterhalt  ohne  die 

Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen oder Jugendhilfe sein. Vom 

gesicherten Lebensunterhalt ohne staatliche Leistungen oder Jugendhilfe 

ist abzusehen, wenn sich das Kind in einer Ausbildung, welche zu einem 

anerkannten  schulischen  oder  beruflichen  Bildungsabschluss  führt, 

befindet.  Der  generell  nach  §  5  Abs.  1  Nr.  1  AufenthG  erforderliche 

gesicherten Lebensunterhalt tritt hier hinter dieser Sonderregelung, in § 35 

Abs. 3 Nr. 2 AufenthG , zurück. Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 AufenthG kann, 

obwohl  Ausschlussgründe  vorliegen,  die  Ausländerbehörde  nach  ihrem 

Ermessen  trotzdem  eine  Niederlassungserlaubnis  erteilen  oder  die 

Aufenthaltserlaubnis befristet verlängern.37

Minderjährige  Kinder,  welche  entweder  das  16.  Lebensjahr  noch  nicht 

vollendet  haben  oder  die  fünfjährige  Frist  nach  §  35  AufenthG  nicht 

erfüllen,  haben  so,  weder  im  Wege  des  Anspruchs  noch  im  des 

Ermessens,  die  Möglichkeit  ein  eigenständiges  Aufenthaltsrecht 

36 Vgl. Eberle, Simone, Aufenthalt aus familiären Gründen, a.a.O., S.292ff.
37 Vgl. ebenda, S.295ff.
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unabhängig  von  ihrer  Familie  zu  erhalten.  Nach  §  7  Abs.  2  Satz  2 

AufenthG  steht  es  im  Ermessen  der  Ausländerbehörde,  aufgrund  des 

Wegfalls  einer  Erteilungsvoraussetzung,  eine  bestehende  Aufenthalts-

erlaubnis nachträglich zu befristen und so zu entziehen.38 Dies bedeutet 

beispielsweise  für  ein  Kind,  welches  eine  Aufenthaltserlaubnis,  die  bis 

zum  18.  Geburtstag  gültig  ist,  besitzt  folgendes.  Je  nach  Ermessens-

entscheidung  der  Ausländerbehörde,  muss  es  entweder,  wenn 

nachträglich die Befristung der Aufenthaltserlaubnis verkürzt wird, in seine 

Familie  zurückkehren  oder,  wenn  von  einer  Verkürzung  der  Befristung 

abgesehen  wird,  ist  der  Aufenthalt  außerhalb  der  Familie  in  einer 

Schutzeinrichtung möglich. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres hätte es 

Anspruch auf ein eigenständige, unabhängiges Aufenthaltsrecht. 

Sollte die Befristung der Aufenthaltserlaubnis nachträglich verkürzt werden 

oder  die  bestehende  Aufenthaltserlaubnis  vor  Vollendung  des  18. 

Lebensjahres ablaufen, besteht die Möglichkeit nach §§ 60 Abs. 7  und 25 

Abs. 3 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen zu 

beantragen.  Dies  setzt  voraus,  dass  durch  eine  Abschiebung  für  den 

Betroffenen  im  Einzelfall  eine  konkrete  Gefahr  für  Leib,  Leben  oder 

Freiheit besteht. Nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 

(BVerwG)  besteht  ein  solches  Abschiebehindernis  dann,  wenn  jemand 

durch  eine  Abschiebung  „sehenden  Auges  in  den  sicheren  Tod  oder 

schwersten  Verletzungen“39 geschickt  wird.  Der  Betroffene  muss  daher 

glaubhaft  machen,  dass,  im  Fall  einer  Rückkehr  in  das  Herkunftsland, 

durch die Familie Misshandlung, Freiheitsentzug oder Tod drohen. Nach 

neuerer Rechtsprechung40 ist auch eine Anerkennung als Asylberechtigter 

nach § 60 Abs.  1 AufenthG möglich, da mit  dem Zuwanderungsgesetz 

vom 1. Januar 2005 erstmals auch auf Parteien und Organisationen, die 

den Staat oder wesentliche Teile beherrschen, sowie auf nichtstaatliche 

38 Vgl. Wenger, Frank, Allgemeine Bestimmungen, in: Storr, Christian/Wenger, 
Frank/Eberle, Simone/Albrecht, Rainer/Harms, Karsten/Kreuzer, Christine [Hrsg.], 
Kommentar zum Zuwanderungsrecht. Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, 
Bobingen, 2008, S. 41f.

39 BVerwG, Urteil vom 17. Oktober 1995, Az: 9 C 9.95, NJW, 1996, Heft 15, S.1010.
40 Vgl. VG Stuttgart, Urteil vom 29.01.2007, Az: A 4 K 1877/06, NvwZ, 2007, Heft 11, S. 

1335.
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Akteure, erweitert  wurde. Diese Neuregelung schließt,  nach Auffassung 

des  United  Nation  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR), 

diskriminierende,  andere  schädigende  Handlungen  oder  Verfolgung 

seitens der örtlichen Bevölkerung mit ein, wenn der Staat es wissentlich 

duldet und ablehnt oder außerstande ist wirksamen Schutz zu bieten.41 

Einige Gerichte folgten der Auffassung des UNHCR und sprachen eine 

Asylanerkennung nach § 60 Abs. 1 AufenthG aus. Diese Position ist aber 

umstritten,  da  einige  Gerichte42 diese  Auffassung  ablehnten  und 

stattdessen Abschiebehindernisse nach § 60 Abs. 7 AufenthG feststellten. 

Im  Zuge  dieser  Arbeit  möchte  ich  hier  mit  meinen  Ausführungen  zum 

Asylrecht  schließen,  da  Asylrecht  einen  weiteren  komplexen 

Themenbereich darstellt, der im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend 

behandelt werden kann.43

5.1.4 Erlöschen des Aufenthaltstitels 

Ein  rechtmäßig  bestehender  Aufenthaltstitel  eines  Ausländers  erlischt 

nach § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG, wenn ein Ausländer aus Deutschland 

ausgereist und nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten oder einer 

von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder einreist. Im 

Falle einer Heiratsverschleppung, siehe Punkt 3.2  Heiratsverschleppung, 

ist  in  der  Regel  von  einer  maximalen  Frist  von  sechs  Monaten 

auszugehen, da von Seiten der organisierenden Familien kein Interesse 

besteht bei der Ausländerbehörde eine längere Frist zur Wiedereinreise zu 

erlangen und die in § 51 AufenthG erfassten Ausnahmefälle regelmäßig 

nicht  zutreffen. Dies bedeutet für  von Heiratsverschleppung betroffenen 

41 Vgl. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Vertretung Deutschland, 
Erste Anregungen von UNHCR zur Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes im 
Hinblick auf die materiellen Voraussetzungen für die Zuerkennung von 
Flüchtlingsstatus und subsidiärem Schutz, 23.12.2004, online im WWW unter URL 
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/rechtsinformationen/485.pdf, S. 2.

42 Vgl. VG Münster, Urteil vom 25.20.2005, Az: 10 K 1471/04.A, online im WWW unter 
URL http://www.asyl.net/Magazin/Docs/2006/M-6/7854.pdf [Stand 16.02.2009].

43 Vgl. Wenger, Frank, Durchsetzung der Ausreisepflicht, in: Storr, Christian/Wenger, 
Frank/Eberle, Simone/Albrecht, Rainer/Harms, Karsten/Kreuzer, Christine [Hrsg.], 
Kommentar zum Zuwanderungsrecht. Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, 
Bobingen, 2008, S. 469ff.
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Personen  konkret,  dass  sie  innerhalb  dieser  sechs  Monate  die 

beabsichtigte  Zwangsverheiratung  bemerken  oder  die  durchgeführte 

Zwangsverheiratung  verarbeiten  und  sich  auf  die  veränderten 

Lebensumstände  einstellen  müssen.  Daraufhin  muss  innerhalb  dieser 

Frist versucht werden zu entfliehen und die selbstständige Rückkehr nach 

Deutschland betreiben werden.  Kann diese Frist  nicht  gewahrt  werden 

erlischt der bestehende Aufenthaltstitel.44 

Ist der bestehende Aufenthaltstitel erloschen, besteht nach § 37 AufenthG 

ein Recht auf Wiederkehr nach Deutschland. Die Betroffene Person hat 

nach  §  37  Abs.  1  AufenthG  einen  Anspruch,  wenn  sie  minderjährig 

rechtmäßig  den gewöhnlichen Aufenthalt  in  Deutschland  hatte  und  die 

vorgeschrieben Bedingungen erfüllt. So muss die Betreffenden Person vor 

der  Ausreise  mindestens  acht  Jahre  in  Deutschland  gelebt  und  sechs 

Jahre zur Schule gegangen sein und einen gesicherten Lebensunterhalt 

nachweisen.  Zusätzlich  muss  der  Antrag  auf  Erteilung  der  ehemaligen 

Aufenthaltserlaubnis  nach  Vollendung  des  15.  Lebensjahres  und  vor 

Vollendung des 21. Lebensjahres, sowie vor Ablauf von fünf Jahren seit 

der  Ausreise,  gestellt  worden  sein.  Sind  diese  Voraussetzungen  nicht 

erfüllt  kann im Wege des Ermessens nach § 37 Abs.  2  AufenthG,  zur 

Vermeidung  besonderer  Härte,  von  diesen  Voraussetzungen, 

ausgenommen  den  gesicherten  Lebensunterhalt,  abgewichen  werden. 

Des Weiteren kann, wenn in Deutschland ein anerkannter Schulabschluss 

erworben  wurde,  von  der  Voraussetzung  mindestens  acht  Jahre  in 

Deutschland  gelebt  und  sechs  Jahre  zur  Schule  gegangen  zu  sein 

abgesehen  werden.  Da  in  allen  Ausnahmefällen  ein  gesicherter 

Lebensunterhalt  gefordert  ist  gestaltet  es  sich  in  Fällen  von 

Zwangsverheiratungen schwierig das Recht auf Wiederkehr in Anspruch 

zu  nehmen.  Oft  haben  betroffenen  Personen,  welche  im  Ausland 

zwangsweise  verheiratet  wurden,  keine  Möglichkeit  gehabt  eine 

Berufsausbildung  oder  die  Schule  in  Deutschland  abzuschließen  und 
44 Vgl. Eberle, Simone, Begründung der Ausreisepflicht, in: Storr, Christian/Wenger, 

Frank/Eberle, Simone/Albrecht, Rainer/Harms, Karsten/Kreuzer, Christine [Hrsg.], 
Kommentar zum Zuwanderungsrecht. Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, 
Bobingen, 2008, S. 387ff.
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wären daher  auf  die  finanzielle  Unterstützung der  Familie  angewiesen. 

Diese ist aber,  wenn sich die Betroffenen aus solche einer Zwangsehe 

gelöst  haben,  in  der  Regel  nicht  zu  erwarten.  Auch  ist  aus 

Sicherheitgründen davon auszugehen,  dass die Betroffenen nicht  mehr 

bei ihrer Familie leben können und wollen.45

Sollte  so  das Aufenthaltsrecht  einer  betroffenen Person erloschen sein 

und keine Möglichkeit  auf  eine Rückkehr im Rahmen des Rechtes auf 

Wiederkehr  bestehen,  ist,  wenn  den  Betroffenen  die  Rückkehr  nach 

Deutschland gelingen sollte, die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis 

aus humanitären Gründen nach §§ 60 Abs. 7 und 25 Abs. 3 AufenthG 

möglich. Nähere Ausführen hierzu sind unter Punkt 5.1.2 Eigenständiges 

Aufenthaltsrecht für den zwangsverheirateten Ehepartner zu finden.

5.2 Zivilrecht

5.2.1 Eheschließung und Anerkennung

Eine  Eheschließung  ist  nach  deutschem  Recht  ein  familienrechtliches 

Rechtsgeschäft,  geregelt  in  den  §§  1303ff  BGB,  welches  durch  die 

Willenserklärung  von  Braut  und  Bräutigam vor  einem Standesbeamten 

zustande  kommt.  Nach  §  1313  Satz  3  BGB  werden  die  allgemeinen 

Vorschriften  der  §§  104ff  und  116ff  BGB,  zu  fehlerhaften  Willens-

erklärungen,  durch  die  Sonderregelungen  der  §§  1314  bis  1317  BGB 

verdrängt. Hierunter fällt auch die Zwangsverheiratung, da es nach § 1314 

Abs. 2 Nr. 4 BGB ein Aufhebungsgrund für die Ehe ist, wenn ein Ehegatte 

widerrechtlich durch Drohung zum Eingehen der Ehe gezwungen wurde. 

Näheres zum Aufheben der Ehe unter Punkt 5.2.2 Aufhebung der Ehe. 

Der  Standesbeamte  hat  generell  nach  §  1310  Abs.  1  BGB  eine 

Eheschließung  durchzuführen.  Er  ist  aber  nach  §  1310  Abs.  1  Satz  2 

Halbsatz  2  verpflichtet,  seine  Mitwirkung  an  der  Eheschließung  zu 

verweigern, wenn offenkundig ist, dass die Ehe nach § 1314 Abs. 2 BGB, 

45 Vgl. Eberle, Simone, Aufenthalt aus familiären Gründen, a.a.O., S. 305ff.
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also  auch  Zwangsverheiratungen,  aufhebbar  wäre.  Nach  §  5  Abs.  4 

Personenstandgesetz  (PStG)46 ist  der  Standesbeamte  befugt, 

diesbezüglich  Nachforschungen  anzustellen.  Diese  Instrumentarium  ist 

ursprünglich zur Bekämpfung von Scheinehen gedacht gewesen, kann so 

aber auch zur Verhinderung von Zwangsehen eingesetzt werden.47

Generell gilt nach Internationalem Privatrecht für Eheschließungen, nach 

Artikel  13 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)48, 

das jeweilige Recht des Heimatlandes der Ehepartner.  Eine Ablehnung 

der Anerkennung einer Eheschließung ist daher nur möglich, wenn diese, 

nach  Artikel  6  EGBGB,  gegen  wesentliche  Grundsätze  des  deutschen 

Rechts  oder  der  Grundrechte  verstößt.49 Ebenso  werden  Ehe,  welche 

nach  einer  religiösen  Zeremonie  geschlossen  wurden,  aber  im 

Heimatstaat ohne einer ergänzenden staatlichen Eheschließung rechtlich 

nicht  wirksam  sind,  ohne  diese  nicht  anerkannt.  Hierzu  zählen 

beispielsweise sogenannte Imamehen im Islam.

5.2.2 Aufhebung der Ehe

Die Aufhebung der Ehe ist eine gerichtlich verfügte Beendigung der Ehe 

aufgrund einer fehlerhaften Eheschließung. Dies bedeutet, dass die Ehe 

aufgrund ihrer Fehlerhaftigkeit ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der Ehe 

für  nichtig  erklärt  wird.  Gerade  bei  Zwangsverheiratungen  kann  es  für 

betroffene Personen wichtig sein, da so festgestellt wird, dass sie niemals 

rechtmäßig verheiratet waren.

Eine Aufhebung der Ehe richtet sich nach den §§ 1313ff BGB. So ist eine 

Aufhebung  der  Ehe  nur  durch  gerichtliches  Urteil  auf  Antrag  möglich. 

46 Personenstandsgesetz vom 8. August 1957 (BGBl. 1957 I S. 1125), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 4. Juli 2008 (BGBl. 2008 I S. 1188).

47 Vgl. Ganz, Alexander, §§ 1297-1359, in: Schulz, Werner/ Hauß, Jörg [Hrsg.], 
Handkommentar Familienrecht, Baden-Baden, 2008, S. 129.

48 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch vom 21. September 1994 (BGBl. 
1994 I S. 2494), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. August 2008 (BGBl. 2008 I S. 
1666).

49 Bundesministerium der Justiz, Internationales Privatrecht. Private Rechtsbeziehungen 
mit dem Ausland, 2008, S. 3ff.
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Fraglich ist,  ob deutsche Gerichte hierfür  zuständig sind.  Generell  sind 

nach § 606a Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO)50 deutsche Gerichte für 

Eheangelegenheiten zuständig, wenn mindestens ein Ehegatte Deutscher 

ist  oder  zum  Zeitpunkt  der  Eheschließung  war.  Ebenso  auch  wenn 

mindestens ein  Ehegatte  einen gewöhnlichen Aufenthalt  im Inland hat. 

Der gewöhnliche Aufenthalt liegt vor, wenn der Schwerpunkt der sozialen 

und wirtschaftlichen Beziehungen in  Deutschland liegt.  Trotz  Auslands-

aufenthalt  bleibt  der  gewöhnliche  Aufenthalt  in  Deutschland  erhalten, 

wenn die Rückkehr beabsichtigt ist oder der Aufenthalt im Ausland, wie im 

Falle einer Heiratsverschleppung, siehe Punkt 3.2  Heiratsverschleppung, 

erzwungen wurde. Sind deutsche Gerichte für die Aufhebung der Ehe zu-

ständig, ist fraglich, welches Recht von welchen Staates angewendet wird. 

Nach Internationalem Privatrecht muss, wenn beide Ehegatten dieselbe 

ausländische  Staatsangehörigkeit  haben  oder  zum  Zeitpunkt  der  Ehe-

schließung hatten, das jeweilige ausländische Recht angewendet werden. 

Das deutsche Familienrecht  kommt  zur  Anwendung,  wenn  es  sich  um 

zwei  deutsche  Staatsbürger  handelt  oder,  über  den  gewöhnlichen 

Aufenthalt,  unterschiedliche  Staatsbürgerschaften  zum  Zeitpunkt  der 

Heirat  bestanden  haben  und  weiterhin  bestehen.  Auch  Asylberechtigte 

und Kontingentflüchtlinge unterliegen stets deutschem Recht. Örtlich zu-

ständig  ist  nach  §  606  ZPO  das  Familiengericht  zuständig  in  dessen 

Bezirk die Ehegatten wohnen oder  zuletzt  gemeinsam gewohnt  hatten. 

Sind aber Kinder aus der Ehe hervorgegangen und die Ehegatten haben 

keinen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist das Familiengericht 

zuständig, in dessen Bezirk einer der Ehegatten mit den gemeinsamen 

Kinder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies ist problematisch, da in 

Falle eines Untertauchens, zum Schutz vor möglichen Bedrohungen durch 

die  Familie,  so  den  Angehörigen  bekannt  wird,  in  welchem Bezirk  die 

betroffene Person Schutz gesucht hat.51

50 Zivilprozessordnung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1666).

51 Vgl. Ganz, Alexander, §§ 1297-1359, a.a.O., S.131.
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Nach § 1314 Abs. 1 BGB kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn sie 

entgegen den Vorschriften der  §§  1310,  1304,  1306,  1307,  1311 BGB 

geschlossen wurde.  Des Weiteren ist  eine Aufhebung der Ehe möglich 

wenn einer der in § 1314 Abs. 2 BGB genannten Gründe vorliegt. Hierzu 

zählt nach § 1314 Abs. 2 Nr. 4 die Zwangsverheiratung. Ausschlussgründe 

für eine Aufhebung nach § 1315 BGB liegen im Falle einer Zwangsver-

heiratung nicht  vor.52 Mindestvoraussetzung für  die  Durchführung eines 

Eheaufhebungsverfahrens  ist  die  förmliche  Zustellung  des  Eheaufheb-

ungsantrages an den Ehegatten. Nach § 183 ZPO wird hierfür ein Zustel-

lungsnachweis benötigt. Antragsberechtigt ist in diesem Fall nach § 1316 

Abs. 1 Nr. 2 BGB der betroffene Ehegatte, welcher widerrechtlich durch 

Drohung zum Eingehen der Ehe gezwungen wurde. Diese Person trägt 

auch  die  Beweislast.  Grundsätzlich  sind  nur  Volljährige  prozessfähig. 

Minderjährige  müssen sich  durch  ihren  gesetzlichen Vertreter  vertreten 

lassen. Nach § 607 Abs. 1 ZPO sind bei Ehesachen aber auch Minder-

jährige, welche nicht geschäftsunfähig sind, prozessfähig. Ein Antrag kann 

nach § 1316 Abs. 2 BGB bei diesen nur selbst gestellt werden.53

Ein  Antrag  auf  Aufhebung  der  Ehe  muss  im  Falle  einer  Aufhebung 

aufgrund einer Zwangsverheiratung, nach § 1317 BGB vor Ablauf einer 

Frist von einem Jahr erfolgen. Diese Frist beginnt in diesem Fall mit dem 

Ende der Zwangslage zu laufen,  aber bei  einer  minderjährigen Person 

nicht vor Eintritt  der Volljährigkeit.  Das Ende der Zwangslage bedeutet, 

dass die betroffene Person potentiell die Möglichkeit hat, Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. So ist es in Deutschland schwierig, eine andauernde Zwangs-

lage nachzuweisen, da Betroffene theoretisch fast jeder Zeit in der Lage 

sind irgendwie Hilfe zu erlangen. Dies hat zur Folge, dass die Frist relativ 

frühzeitig zu laufen beginnt. In viele Fällen ist dies aber problematisch, da 

diese einjährige Frist nicht ausreicht. Zunächst kann ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG erst nach Ablauf von 

zwei  Jahren  begründet  werden.  So  müssen  Betroffene,  deren  Aufent-

haltsrecht  vom  Aufenthaltstitel  des  Partners  abhängt,  beispielsweise 

52 Vgl. Ganz, Alexander, §§ 1297-1359, a.a.O., S.131ff.
53 Vgl. ebenda, S.134.
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Importbräute siehe Punkt 3.1 Importbräute, generell wieder zurück in ihre 

Heimat, in welcher sie möglicherweise gesellschaftlich geächtet oder von 

der Familie bedroht wäre. So lassen sie eher die Frist verstreichen, als 

sich  in  Gefahr  zu  begeben.  Auch  steht  der  betroffenen  Person  nach 

§ 1318 BGB Unterhalt, welcher dem der Scheidung gleich-gestellt ist, nur 

zu,  wenn dem Ehegatten  nachgewiesen werden kann,  dass er  an der 

Zwangsverheiratung  mitgewirkt  oder  von  dieser  Kenntnis  hatte.  Des 

Weiteren  ist  gerade in  der  ersten  Zeit  der  Ehe  der  Druck  der  Familie 

größer, so dass der Entschluss die Ehe aufheben zu lassen nicht sofort im 

ersten Jahr gefällt werden kann. Ist diese Frist verstrichen, kann die Ehe 

nicht mehr aufgehoben werden. Als Alternative besteht die Möglichkeit, die 

Ehe scheiden zu lassen.54

5.2.3 Ehescheidung

Eine Scheidung der Ehe ist die formelle Beendigung einer bestehenden 

Ehe. Im Unterschied zur Aufhebung der Ehe wird im Scheidungsverfahren 

die Rechtmäßigkeit einer Ehe nicht in Frage gestellt, da dies nicht relevant 

ist. Nach §§ 1564ff BGB kann eine Ehe nur auf Antrag mindestens eines 

Ehegatten durch ein Urteil geschieden werden. Voraussetzung hierfür ist 

nach §  1565 BGB,  dass die  Ehe gescheitert  ist,  die  eheliche Lebens-

gemeinschaft nicht mehr besteht und eine Wiederherstellung von dieser 

nicht zu erwarten ist. Mindestvoraussetzung ist hierfür die Trennung von 

Tisch  und Bett,  dies  bedeutet  mindestens getrennte  Schlafzimmer  und 

Aufhebung der Versorgungsgemeinschaft.55 

Ob  deutsche  Gerichte  bei  Auslandsbeteiligung  zuständig  sind  und 

welches Recht angewendet entscheidet sich nach dem Art.  17 EGBGB 

und entspricht den Voraussetzungen für die Eheaufhebung, siehe Punkt 

5.2.2  Aufhebung  der  Ehe.  Ebenso  ist  die  förmliche  Zustellung  des 

54 Vgl. Ateş, Seyran, Trennung, Scheidung und (Rechts-)Folgen. Problemstellung bei der 
Bekämpfung von Zwangsverheiratungen, in: Deutsches Institut für Menschenrechte 
[Hrsg.], Zwangsverheiratung in Deutschland, Baden-Baden 2007, S. 229ff.

55 Vgl. Ganz, Alexander, §§ 1564-1568, in: Handkommentar Familienrecht, Schulz, 
Werner/ Hauß, Jörg [Hrsg.], Baden-Baden, 2008, S. 444ff.
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Scheidungsantrages  an  den  Ehegatten  eine  Mindestvoraussetzung. 

Gleichfalls  sind  auch  hier  Minderjährige  nach  §  607  Abs.  1  ZPO 

prozessfähig.

Eine Ehe ist nach § 1565 Abs. 2 BGB gescheitert, wenn die Ehegatten ein 

Jahr  getrennt  leben.  In  Fällen  unzumutbarer  Härte  kann  von  diesem 

Trennungsjahr abgesehen werden. Unzumutbare Härte wären vor allem 

Verletzung  der  sexuellen  Selbstbestimmung  und  körperliche  Misshand-

lungen. Dies könnte bei einer Zwangsverheiratung vorliegen, müsste aber 

von demjenigen, der dies gelten macht, bewiesen werden.56 Nach § 1566 

BGB  wird  das  Scheitern  der  Ehe  vermutet  wenn,  entweder  ein  Jahr 

getrennt leben, sie den Antrag auf Scheidung gemeinsam stellen oder der 

Partner dem Antrag des Antragstellers zustimmt. Wird dem Antrag vom 

Antragsgegner  nicht  zugestimmt,  da dieser  an der  Zwangsverheiratung 

festhalten will,  ist  nach Ablauf von drei  Jahren Trennung diese Zustim-

mung nicht  mehr  erforderlich.  Dies  sind  zwingende  Beweisregen,  aber 

keine  eigenständige  gesetzlichen  Scheidungsgrundlagen,  es  müssen 

zusätzlich noch die Voraussetzungen des § 630 ZPO eingehalten sein.57

Wurde die Ehe durch ein gerichtliches Urteil geschieden, hat nach § 1569 

BGB  jeder  Ehegatte  grundsätzlich  eigenverantwortlich  selbst  für  seine 

Unterhalt zu sorgen. Nach §§ 1570ff BGB ergeben sich aber Ansprüche 

auf Unterhaltszahlungen gegen den anderen Ehegatten. Da Unterhalts-

zahlungen  ein  separates  Thema  darstellen  werde  ich  sie  im  Rahmen 

dieser Arbeit nicht näher ausführen. Diese Unterhaltszahlungen können 

besonders  für  Importbräute,  Punkt  3.2.  Importbräute,  von  besonderer 

Bedeutung sein, da generell nach § 5 Abs.1 Nr.1 AufenthG ein gesicherter 

Lebensunterhalt  zum  Begründen  eines  Aufenthaltstitels  erforderlich  ist. 

Wenn die Zahlung von Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Aus-

länders erfolgt und dieser eine Niederlassungserlaubnis oder eine Dauer-

aufenthaltserlaubnis-EG besitzt, besteht nach § 31 Abs. 3 AufenthG ein 

Anspruch auf Erteilung einer eigenständigen Niederlassungserlaubnis.58

56 Vgl. Ganz, Alexander, §§ 1564-1568, a.a.O., S.446f.
57 Vgl. ebenda, S.444ff.
58 Vgl. Ateş, Seyran, a.a.O., S.229ff.
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5.3 Strafrecht

5.3.1 Strafbarkeit von Zwangsverheiratung

In  Deutschland  sind  Zwangsverheiratungen  verboten  und  stehen  unter 

Strafandrohung. Nach § 240 Abs. 4 Nr. 2 Alternative 2 Strafgesetzbuch 

(StGB)59 stellt  eine  Zwangsverheiratung eine  besonders  schwere  Form 

von Nötigung dar und ist mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren zu ahnden. Durch das 37. Strafrechtsänderungsgesetz60 

vom  11.  Februar  2005  wird  die  Zwangsverheiratung  als  Nötigung  zur 

Eingehung der  Ehe als Regelbeispiel  für  besonders schwere Fälle von 

Nötigung  aufgenommen.  So  stellt  eine  Zwangsverheiratung  in  der 

Systematik des deutschen Strafrechts nach § 12 StGB ein Vergehen dar. 

Die oft verwendete Bezeichnung als Verbrechen im Namen der Ehre, ist 

somit  rechtstechnisch  nicht  korrekt.  Ein  Verbrechen  ist  stehts,  ein 

Vergehen in der Regel als Offizialdelikt von Amts wegen zu verfolgen. Bei 

einem besonderen öffentlichen Interesse und genügend Anfangsverdacht 

bedeutet  dies,  dass  durch  die  Zuständigen  Behörden  von  ihr  aus 

Ermittlungen  einzuleiten  sind,  ganz  gleich,  ob  die  Betroffene  Person 

diesen zustimmt.

Die Nötigung zur Eingehung der Ehe nach § 240 Abs. 4 Nr. 2 Alternative 2 

StGB  ist  ein  Erfolgsdelikt.  Die  Freiheit  der  Willensentschließung  und 

Willensbetätigung  ist  das  geschützte  Rechtsgut.  Das  Nötigen  durch 

Gewalt oder Drohungen zum Eingehen der Ehe stellt die Tathandlung dar. 

Diese Gewalt kann psychisch oder physisch ausgeübt werden oder durch 

ein Unterlassen nach § 13 StGB getätigt werden. Die Tathandlung, also 

der objektive Tatbestand, wird mit der zivilrechtlichen Heirat mit dem Täter, 

der Täterin oder einer dritten Person verwirklicht. Entscheidend ist hierbei 

das  Zustandekommen  der  formellen  Eheschließung  mit  der  dafür 

notwendigen aktiven Teilnahme des Opfers, welche von Täterseite durch 

Zwang erwirkt wird. Die Zustimmung alleine zur Verheiratung erfüllt den 

59  Strafgesetzbuch vom 13. November 1998  (BGBl. 1998 I S. 3322), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. August 2008 (BGBl. 2008 I S. 1690)

60 37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Februar 2005 (BGBl. 2005 I S. 239)
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Tatbestand  nicht.  In  diesem  Fall  könnte  der  Versuch  der  Zwangs-

verheiratung gegeben sein, welcher nach § 240 Abs. 3 StGB ebenfalls 

strafbar ist. Eine Eheschließung liegt vor, wenn sie in Deutschland nach 

§§ 1303ff BGB oder im Heimatland nach dortigen Gesetzen rechtsgültig 

geschlossen wurde.  Wurde eine Ehe lediglich nach einer traditionellen, 

religiösen Zeremonie geschlossen, ist rechtlich also nicht anerkannt, so 

handelt  es sich rechtlich um eine sogenannte Nichtehe.  Liegt  juristisch 

eine Nichtehe vor, kann es sich nicht um eine Zwangsehe handeln. Dies 

bedeutet, dass der Tatbestand des § 240 Abs. 4 Nr. 1 Alternative 2 StGB 

objektiv nicht erfüllt  ist.  Denkbar wäre lediglich eine Strafbarkeit  wegen 

anderer Tatbestände. In Betracht käme, beispielsweise die Nötigung zu 

einer sexuellen Handlung nach § 240 Abs. 4 Nr.  1 Alternative 1 StGB, 

sexueller  Missbrauch  nach  §§  174ff  StGB,  Körperverletzung  nach 

§§ 223ff StGB oder Freiheitsberaubung nach § 239 StGB.61

Tathandlungen können sowohl von Einzeltätern, als auch von mehreren 

Personen begangen werden. Nach § 26 StGB wird der Anstifter, welcher 

einen Anderen zum Begehen einer rechtswidrigen Tat bestimmt, genauso 

wie  ein  Täter  bestraft.  Zum Beispiel  kann ein  Großvater  seinem Sohn 

bestimmen, dass er seinen Enkel oder seine Enkelin mit einer bestimmten 

Person verheiratet. Nach § 27 StGB ist auch die Beihilfe zu einer rechts-

widrigen Tat zu bestrafen. Dies kann unter anderen durch Hilfe bei den 

Vorbereitungen für die standesamtliche Eheschließung, in Kenntnis des 

ausgeübten Zwangs, gegeben sein.62

Die Tathandlung der Zwangsverheiratung indiziert die Rechtswidrigkeit als 

Regelbeispiel  der  besonders  schweren  Nötigung.  Fraglich  ist,  ob 

Rechtfertigungsgründe wie zivilrechtliche Selbsthilfe der §§ 229, 561, 859 

BGB, Notwehr nach § 32 StGB, rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB 

oder  vorläufiges  Festnahmerecht  nach  §  127  StPO  vorliegen.  Ebenso 

muss  die  die  Verwerflichkeit  im  Sinne  des  §  240  Abs.  2  StGB positiv 

61 Vgl. Rössner, Dieter/Putz, §240 Nötigung, in: Handkommentar Gesamtes Strafrecht, 
Dölling, Dieter/Duttge, Gunnar/Rössner, Dieter [Hrsg.], Baden-Baden, 2008 S. 1232ff

62 Vgl. Kindhäuser, Urs, Lehr- und Praxiskommentar Strafgesetzbuch, Baden-Baden, 
2006, S. 729f
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festgestellt  werden.  Die  Verwerflichkeit  folgt  aus  dem  Verhältnis  von 

Nötigungsmittel  und  Nötigungszweck,  der  Zweck-Mittel-Relation.  Bei 

Zwangsverheiratungen liegen in der Regel  keine Rechtfertigungsgründe 

vor,  ebenso  kann  von  einer  Verwerflichkeit  ausgegangen  werden.  Des 

Weiteren muss die Handlung der Nötigung schuldhaft begangen werden. 

Wurde  die  Nötigung  vorsätzlich,  also  wissentlich  und  willentlich  durch 

Gewalthandlungen  oder  Drohungen,  um  die  betroffene  Person  zum 

Eingehen der Ehe zu zwingen, begangen, ist dies in der Regel gegeben. 63

5.3.2 Problematik der strafrechtlichen Verfolgung

Wird eine Zwangsverheiratung im Ausland durchgeführt und sowohl Täter 

und  Opfer  besitzen  eine  ausländische  Staatsangehörigkeit,  wie 

möglicherweise  bei  Heiratsverschleppungen,  siehe  Punkt  3.2  Heirats-

verschleppung, so kommt das deutsche Strafrecht nach §§ 1ff StGB nicht 

zur Geltung. Hier besteht eine Regelungslücke, da diese Tat, falls diese im 

Strafrecht  des  Heimatlandes  vorgesehen  ist,  nur  nach  deren  Recht 

geahndet  werden  könnte  und  nicht  nach  deutschem  Strafrecht.  Dem 

könnte  eine  Unterstellung  der  Zwangsverheiratung  unter  das 

Weltrechtsprinzip  nach  §  6  StGB  abhelfen.  Dadurch  wäre  deutsches 

Strafrecht in allen Fällen anwendbar.64

Des  Weiteren  stellen  die  Verwandtschaftsverhältnisse  bei  Zwangsver-

heiratungen ein Problem dar. So sind Täter und Opfer von Nötigung zur 

Eingehung einer Ehe in vielen Fällen miteinander verwandt. Bei der Auf-

klärung  des  Sachverhaltes  stehen  häufig  allein  Zeugenaussagen  zur 

Verfügung. Nach §§ 55, 52 Abs. 1 StPO können sich Zeugen auf ein Aus-

kunftsverweigerungsrecht aufgrund eines Zeugnisverweigerungsrecht aus 

persönlichen Gründen berufen, wenn sie durch eine Aussage sich selbst 

oder  einen  der  folgenden  Angehörigen  der  Strafverfolgung  aussetzen 

63 Vgl. Kalthegener, Regina, Strafrechtliche Ahndung der Zwangsverheiratung: Rechts-
lage – Praxiserfahrungen – Reformdiskussion, in: Deutsches Institut für Menschen-
rechte [Hrsg.], Zwangsverheiratung in Deutschland, Baden-Baden, 2007, S. 215ff
Vgl. Kindhäuser, Urs, a.a.O., S.731ff

64 Vgl. ebenda, S.52
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würden.  Diese  sind  Ehepartner,  Verlobter/Verlobte,  geschiedener  Ehe-

partner,  Verwandte in gerader Linie,  wie Eltern,  Großeltern und Kinder, 

oder Verwandte in der Seitenline bis zum Dritten Grad. Auch das Opfer 

kann durch eine Unterdrucksetzung seitens der Täter oder der anderen 

Angehörigen so die Aussage verweigern. Schweigen die Zeugen oder das 

Opfer und liegen keine oder kaum einschlägige Beweismittel  vor endet 

das Strafverfahren mit Einstellung oder Freispruch.65 

Ist das Opfer auf der Flucht und untergetaucht um möglichen Vergeltungs-

maßnahmen,  welche  die  verletzte  Ehre  der  Familie  wiederherstellen 

sollen,  zu  entgehen,  will  es  unter  Umständen  nicht  die  mögliche  Ent-

deckung seine Aufenthaltsortes durch ein Strafverfahren riskieren. In der 

Regel  werden  personenbezogene Daten  in  einem Ermittlungsverfahren 

nicht anonymisiert und so könnten über eine anwaltliche Akteneinsicht die 

Täter  Kenntnis  von  diesen  erhalten.  Auf  besonderen  Wunsch  können 

wegen der besonderen Gefährdungslage die personenbezogenen Daten 

anonymisiert  werden.  Trotz  allem  ist  die  Wahrscheinlichkeit  der 

Entdeckung größer, als wenn auf ein Strafverfahren verzichtet wird. Auch 

ist es für ein Opfer von Zwangsverheiratung möglicherweise ein Hemmnis, 

dass es sich bei den Tätern um die eigene Familie handeln kann, welche 

man einer Bestrafung aussetzt. So wird von Seiten des Opfers eher auf 

eine Bestrafung der Täter verzichtet.

6 Maßnahmen zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen

6.1 Bundesweiter Überblick

Zwangsverheiratungen  sind  ein  komplexes  Themenfeld,  weshalb  eine 

Vielzahl von Aspekten zusammenwirken müssen um eine wirksame Hilfe 

zur Verfügung zu stellen. Zunächst müssen Hilfsangebote und Beratungs-

einrichtungen  bestehen,  die  den  Betroffenen  vertrauenswürdig 

erscheinen. Die bestehenden Angebote müssen publik gemacht werden, 

65 Vgl. Trüg,Gerson, Zeugen, in: Dölling, Dieter/Duttge, Gunnar/Rössner, Dieter [Hrsg.], 
Handkommentar Gesamtes Strafrecht, Baden-Baden, 2008, S. 1930ff und S. 1952ff
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damit  Betroffene  Kenntnis  von  ihnen  erlangen.  Der  Zugang  zu  diesen 

sollte möglichst leicht und sicher sein. In Deutschland gibt es eine Vielzahl 

solcher  Einrichtungen  und  Organisationen  welche  präventiv  und  inter-

venierend tätig sind. Diese sind sowohl in staatlicher Hand, als auch in der 

Hand der freien Träger.  Neben der Qualifizierung im Bereich  Zwangs-

verheiratungen  der  allgemeinen  Kinder-  und  Frauenschutzhäusern, 

wurden auch auf Migranten spezialisierte Hilfseinrichtungen geschaffen, 

um speziell  auf  deren Probleme und Bedürfnisse eingehen zu können. 

Eine der ältesten speziellen Einrichtungen, welche immer noch besteht, ist 

Papatya in Berlin. Diese Kriseneinrichtung für junge Mädchen und Frauen 

wurde  1986  gegründet.  Hier  finden  Betroffene  Beratung,  Schutz  und 

Unterbringung.  Es  wird  versucht  eine  Konfliktlösung  zu  erzielen  und 

Unterstützung bei der weitergehenden Lebensplanung geleistet. Werbung 

und  Kontaktaufnahme  erfolgt  über  einen  Internetauftritt  unter 

http://www.papatya.org,  sowie  bundesweit  http://www.sibel-papatya.de 

oder per e-Mail, auf Wunsch anonym. Ebenso ist auch telefonisch über 

den  Jugend-  oder  Mädchennotdienst  Berlin  eine  Kontaktaufnahme 

möglich. 

Terre  des Femmes e.V.,  eine  Frauenrechtsorganisation  die  bundesweit 

tätig  ist,  hat  sich  dem  Thema  Zwangsverheiratungen  im  besonderen 

angenommen.  So  wird,  begonnen  durch  eine  breit  angelegten 

Öffentlichkeitskampagne,  in  den  Jahren  2002  und  2003  „STOPPT 

Zwangsheirat“,  die  Öffentlichkeit  auf  diese  Problematik  aufmerksam 

gemacht.  Ebenso  werden  im  Besonderen  die  Opfer  über  Hilfsangebot 

informiert,  beispielsweise in Form eines Nothilfeflyers,  siehe Anhang 3. 

Gleichfalls  werden  Fortbildungen  für  Berater  und  Personen  mit 

Migrantenkontakt angeboten. Im Jahr 2007 wurde ein Hilfsleitfaden66 für 

Berater,  Personen  mit  Migrantenkontakt  und  Betroffene  veröffentlicht. 

Dieser enthält, neben einer kurzen Aufklärung zu Zwangsverheiratung und 

präventiven  Handlungsempfehlungen,  die  wichtigsten  Schritte  und 

66 Böhmeke, Myria / Terre des Femmes [Hrsg.], Hilfsleitfaden, 2007, online im WWW 
unter URL  http://www.frauenrechte.de/tdf/pdf/ehrgewalt/Hilfsleitfaden.pdf [Stand 
15.02.2009]
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Anlaufstellen um konkret bei Zwangsverheiratungen zu helfen. Auf dem 

Internetauftritt  der  Organisation  unter  http://www.frauenrechte.de  kann 

dieser, neben weiterem Informationsmaterial, heruntergeladen werde.

Ebenso  hat  das  Bundesministerium für  Familie,  Senioren,  Frauen  und 

Jugend  Ende  Dezember  2008  einen  Leitfaden  für  die  Kinder-  und 

Jugendhilfe mit dem Titel „Zwangsheirat bekämpfen - Betroffene wirksam 

schützen“67 herausgebracht.

Im Nationalen Integrationsplan68 wird im Themenfeld 4 „Lebenssituation 

von Frauen und Mädchen verbessern, Gleichberechtigung verwirklichen“ 

wird das Thema Zwangsverheiratung explizit berücksichtigt. Dieser enthält 

eine Bestandsaufnahme, Selbstverpflichtungen von Bund und nichtstaat-

lichen Institutionen und Organisationen sowie Handlungsempfehlungen für 

Länder und Kommunen zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen.

Des  Weiteren  haben  sich  verschiedene  Bundesländer  und  Städte  mit 

diesem Thema beschäftigt und versuchen bestehende Hilfsangebote für 

ihren  Zuständigkeitsbereich  zu  bündeln  und  zu  vernetzen.  So  wurden 

Arbeitskreise  zum  Thema  Zwangsverheiratung  gegründet  und 

einrichtungsübergreifende  Flyer  mit  ersten  Ansprechpartnern  heraus-

gebracht.  Zum  Beispiel  hat  das  Bezirksamt  Neukölln  in  Berlin  einen 

Internetauftritt,  erreichbar  unter  http://www.zwangsheirat.de  und  einen 

Flyer,  siehe  Anhang  4,  herausgebracht.  Ebenso  stellt  auch  das  Land 

Nordrhein-Westfalen  ein  Internetportal,  erreichbar  unter 

http://www.zwangsheirat-nrw.de  und  einen  Flyer,  siehe  Anhang  5,  zur 

Verfügung.  Die  Landesregierung  Baden-Württemberg  hat  zur 

Untersuchung  der  Lage  in  Baden-Württemberg  und  Aufstellung  von 

Handlungsempfehlungen  die  Fachkommission  Zwangsheirat  gegründet. 

Auf  Basis  ihrer  Empfehlungen  wurde  vom  Ministerrat  ein 

Maßnahmenkonzept  entwickelt,  welches  unter  Punkt  6.2  Maßnahmen-

konzept der Landesregierung Baden-Württemberg näher Betrachtet wird.

67 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Zwangsheirat 
bekämpfen - Betroffene wirksam schützen. Eine Handreichung für Kinder- und 
Jugendhilfe, Niestetal, 2008

68 Bundesregierung, Nationaler Integrationsplan, Baden-Baden, 2007.

-43-



6 Maßnahmen zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen

6.2 Maßnahmenkonzept der Landesregierung Baden-Württemberg

6.2.1 Ziel des Maßnahmenkonzepts

Das Maßnahmenkonzept  zur Bekämpfung von Zwangsheirat  wurde am 

18. Juni 2007 vom Ministerrat Baden Württemberg beschlossen. Es hat 

zum  Ziel  sowohl  die  strafrechtlichen  Verfolgungsmöglichkeiten  zu 

verbessern, als auch die betroffenen Opfer zivilrechtlich besser zu stellen. 

Vor allem sollen Betroffene besser geschützt und über ihre grundlegenden 

Rechte und Möglichkeiten aufgeklärt  werden. Hierzu müssen geeignete 

Beratungs-  und  Unterstützungsangebote  geschaffen  und  ausgebaut 

werden.  Ebenso  soll  durch  Aufklärung  bei  möglichen  Tätern  ein 

Unrechtsbewusstsein bewirkt werden. Das Maßnahmenkonzept ist in drei 

Handlungsbereiche  aufgeteilt.  Diese  sind  „Opferrechte  stärken“, 

„Opferschutz  gewährleisten“  und  „Netzwerkbildung,  Aufklärung  und 

Prävention ausbauen“.69

6.2.2 Handlungsbereich 1: Opferrechte stärken

Am  28.  September  2004  hat  der  Ministerrat  Baden-Württemberg  eine 

Bundesratsinitative,  das Zwangsheiratsbekämpfungsgesetz beschlossen. 

Dieses  wartet  aber,  auch  wenn  der  Gesetzentwurf  bereits  durch  den 

Bundesrat beschlossen wurde, vergeblich auf einen Aufruf im Bundestag. 

In anderen Gesetzesänderungsverfahren wurden aber bereits Teilaspekte 

der geforderten Änderungen berücksichtigt. 

Strafrechtlich soll ein eigener Straftatbestand Zwangsheirat § 234 b StGB-

Entwurf  geschaffen  werden.  Wer  einen  anderen  mit  Gewalt  oder 

Drohungen zur Ehe nötigt,  muss demnach mit einer Freiheitsstrafe von 

sechs Monate bis 10 Jahre bestraft werden. Ergänzt wird diese Regelung 

durch die  Unterstellung unter  das Weltrechtsprinzip  §  6  StGB um eine 

Ahndung in jedem Fall von Auslandbeteiligung gewährleisten zu können. 

69 Vgl. Landesregierung Baden-Württemberg, Maßnahmenkonzept der Landesregierung 
Baden-Württemberg zur Bekämpfung von Zwangsheirat, Stuttgart, 2007 S.7f
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Anstelle eines eigenen Straftatbestandes wurde mit der 37. Änderung des 

StGB die Zwangsverheiratung als Regelbeispiel  für  besonders schwere 

Nötigung  aufgenommen  und  kann  mit  sechs  Monaten  bis  fünf  Jahren 

bestraft werden. Siehe hierzu auch Punkt 5.3 Strafrecht.

Zivilrechtlich soll die Antragsfrist, nach § 1317 BGB für die Aufhebung der 

Ehe von 1 auf 3 Jahre verlängert werden, da generell erst nach 2 Jahren 

ein  gesicherter  Aufenthaltsstatus  in  Deutschland  zu  bekommen  ist. 

Anderenfalls müssten sie in ihre Heimat zurückkehren. Dort sind sie meist 

von der Familie/Gesellschaft verstoßen und nicht selten droht ihnen die 

Ermordung  durch  Familienangehörige,  da  sie  die  Familienehre  verletzt 

haben. Die Gewährung von Unterhalt bei Aufhebung der Ehe soll künftig 

nicht von der Tatsache abhängig sein, ob der Ehepartner von dem Zwang 

gewusste  hatte,  um  Nachteile  bei  Eheaufhebung  gegenüber  der 

Ehescheidung für zwangsverheirateten Frauen bei Unterhaltsansprüchen 

zu  vermeiden.  Gefordert  wird  auch,  dass  beim  Tod  des  zur  Ehe 

gezwungen  Ehegatten  das  Erbrecht  auch  dann  ausgeschlossen  sein, 

wenn noch kein Antrag auf Aufhebung der Ehe rechtshändig ist.

Ausländerrechtlich  wurde  eine  Änderung  beim  Ehegattennachzug 

gefordert.  So wurde im Zuge der Änderung des AufenthG, die zum 28. 

August 2007 inkraft trat,  dieser dahingehend geändert,  dass nach § 30 

Abs. 1 Nr.1 und 2 AufenthG Ehegatten im Nachzug mindestens 18. Jahre 

alt  sein  und  einfache  Deutschkenntnisse  nachweisen  müssen.  Der 

Vorschlag Zwangsheirat  als besondere Härte im Sinne von § 31 Abs.2 

AufenthG  als  Regelbeispiel  in  den  Verwaltungsvorschriften  in  den 

Erläuterung zu § 31 Abs. 2 AufenthG aufzunehmen, ist vorgesehen. Des 

Weiteren  ergeht  ein  Prüfauftrag  sonstiger  aufenthaltsrechtlicher 

Maßnahmen an die Bundesregierung. Darunter Gewährung eines eigen-

ständigen Aufenthaltsrechts für Opfer von Zwangsheirat nach § 23a bzw. 

§  25  AufenthG,  Erleichterung  des  Rechts  auf  Wiederkehr  nach  §  37 

AufenthG, Nichterlöschen von Aufenthaltstitel in Fällen von zwangsheirat-

bedingter Ausreisenach § 51 AufenthG.70

70 Vgl. Landesregierung Baden-Württemberg, a.a.O., S.8ff
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6.2.3 Handlungsbereich 2: Opferschutz gewährleisten

Generell soll an bestehenden Strukturen von Beratungs-, Betreuungs- und 

Hilfeeinrichtungen  in  freier  und  kommunaler  Trägerschaft  angeknüpft 

werden. Als Zufluchtsmöglichkeiten für weibliche Zwangsheiratsopfer gibt 

es derzeit in Baden-Württemberg 40 Frauen- und Kinderschutzhäuser mit 

rund 760 Plätzen. Das Land beteiligt sich an den Investitionskosten und 

stellt Mittel für präventive und nachsorgende Aufgaben der Frauen- und 

Kinderschutzhäuser  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  die 

Evangelischen Gesellschaft Stuttgart durch das Wohnprojekt ROSA, siehe 

Anhang 8, als anerkannte Jugendhilfeeinrichtung ein Angebot für in Not 

geratene  junge  ausländische  Frauen.  Ergänzt  wird  diese  durch  ein 

spezielles Beratungsangebot mit Namen „Yasemin“ für von Zwangsheirat 

bedrohte  oder  betroffene  Frauen.  Weitere  Beratungsangebote  sollen 

durch  den allgemeinen Sozialen  Dienst  der  Sozial-  bzw.  Jugendämter, 

Frauenberatungsstellen,  Beratungsstellen  für  von  sexueller  Gewalt 

Betroffene, Beratungsstellen für ausländische Frauen und Migrantinnen, 

Kommunale Gleichstellungsbeauftragte, Notrufe für vergewaltigte Frauen 

und anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Ehe-, Familie- 

und  Lebensberatungsstellen  geboten  werden.  Es  sollte  die  Möglichkeit 

einer  muttersprachlichen  Beratung  bestehen  und  das  Personal  neben 

psychosozialen über interkulturelle Beratungskompetenz verfügen.71

6.2.4 Handlungsbereich 3: Netzwerkbildung, Aufklärung und 
Prävention ausbauen

Netzwerkbildung,  Aufklärung  und  Präventionsarbeit  sind  Voraussetzung 

für eine nachhaltige Bekämpfung von Zwangsverheiratungen. So soll das 

Thema  Zwangsheirat  in  bestehende  Arbeitskreise  eingebracht  werden. 

Das  Ministerium  für  Kultur,  Jugend  und  Sport  wird  u.a.  den  Landes-

elternbeirat,  den  Landesschülerbeirat  und  das  Landeskuratorium  für 

71 Vgl. Landesregierung Baden-Württemberg, a.a.O., S. 13f
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außerschulische  Bildung  informieren  und  über  die  getroffenen 

Maßnahmen in den Ressorts berichten.  Das Ministerium für Arbeit  und 

Soziales wird sich dafür einsetzen, die vor Ort etablierten Runden Tische 

zum Thema häusliche Gewalt auf den Themenkomplex hinzuweisen.

Da die Schule einer der wichtigsten Orte ist, bei welchem mögliche von 

Zwangsverheiratung  Betroffene  zu  erreichen  sind,  muss  gezielt  mit 

Präventions-  und  Informationsmaßnahmen  im  Schulbereich  begonnen 

werden. So müssen vor allem die ersten Ansprechpartner und Vertrauten 

der  Mädchen  und  jungen  Frauen,  wie  beispielsweise  Lehrer  und 

Sozialarbeiter,  über  Zwangsverheiratungen  aufgeklärt  werden.  Hierzu 

werden seit  dem Jahr 2008 Fortbildungsmaßnahmen angeboten und in 

Fachzeitschriften  darüber  berichtet.  Auch  Unterrichtsmaterial,  zur 

Aufklärung  möglicher  Betroffener,  Täter  und  deren  Mitschüler,  wird  zur 

Verfügung gestellt.

Zur Durchführung von Sensibilisierung, Öffentlichkeits- und Informations-

arbeit wurde das Thema Zwangsheirat im Landesarbeitskreis Integration , 

dem  Städtetag-Arbeitskreis  „Kommunale  Integrationsbeauftragten“  und 

der  Landesarbeitsgemeinschaft  kommunaler  Ausländervertretungen 

eingebracht  und  diskutiert.  Der  fachliche  Austausch  soll  fortgesetzt 

werden,  vor  allem  unter  Einbeziehung  islamische  Organisationen  und 

Einzelpersonen vor Ort. Um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen wurden 

im  Auftrag  des  Integrationsbeauftragten  Baden-Württemberg  Ende  des 

Jahres 2008, mit über einem Jahr Verzögerung, ein Informationsflyer mit 

Handlungsempfehlungen  und  Anlaufstellen  in  Baden-Württemberg 

herausgegeben, siehe Anhang 4. Dieser ist aktuell in deutscher Sprache, 

weitere Sprachen sind in Bearbeitung. Ebenso sollte ein mehrsprachiges 

Internetportal und ein Verhaltensleitfaden für Behörden, Beratungsstellen 

und sonstigen Institutionen herausgebracht werden. Dies ist bisher nicht 

umgesetzt  worden, aber in Planung und soll  möglicherweise im Herbst 

2009 erscheinen. Als Verhaltensleitfaden wird bisher auf den von Terre 

des Femmes e.V.  erstellte Hilfsleitfaden, siehe Punkt 6.1  Bundesweiter 

Überblick,  zu  Onlineberatung  wird  auf  das  bundesweite  Portal  von 
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Papatya  erreichbar  unter  http://www.sibel-papatya.org verwiesen.  Seit 

Beginn  des Jahres  2008 ist  eine  Fortbildungsreihe  für  Fachkräfte  zum 

Thema  Zwangsheirat  geplant.  So  wurden  vier  Fortbildungen  für  je  20 

Beratungslehrkräfte in Kooperation mit Terre Des Femmes durchgeführt. 

Im  Jahr  2009  und  auch  künftig  soll  die  Fortbildungsreihe  fortgeführt 

werden.

Die Landesregierung hat sich dafür eingesetzt, dass Integrationskursen im 

Teil Orientierungskurs die Themen „Gewalt gegen Frauen, Zwangsheirat 

und Ehrverbrechen“  mit  den Werten  des demokratischen Staatswesen, 

der Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, Toleranz und Religionsfreiheit 

ansprechen.  Dies  wurde vom Bundesamt  für  Migration  und Flüchtlinge 

berücksichtigt.72

Die  Landesregierung  befindet  sich  regelmäßig  in  Gesprächen  mit 

Vertretern  der  Migrantenorganisationen,  vor  allem  mit  muslimischen 

Organisationen. In Verhandlungen und Überlegungen zu Modellversuchen 

des Islamischen Religionsunterrichts, der Weiterentwicklung des Dialogs 

zur  Ausbildung  von  Imamen im Inland  oder  Unterstützung  der  Bildung 

transparenter  Strukturen  des  Islams  im  Inland  gilt  die  vorbehaltlose 

Anerkennung  der  Grund-,  und  Menschenrechte  sowie  unseres 

Rechtssystems als zentrales nicht verhandelbares Ziel  der Integrations- 

und Religionspolitik.

Auch die Prävention durch polizeiliche Maßnahmen soll genutzt werde. So 

besteht eine Zusammenarbeit von Polizei und Moscheevereinen. Hierbei 

ist  aus  dem  Modellprojekt  „Transfer  Interkultureller  Kompetenz“  der 

Leitfaden  „Polizei  und  Moscheevereine“73 in  Baden-Württemberg 

entstanden.  Das  Ziel  ist  der  Dialog  und  die  Zusammenarbeit  mit  den 

örtlichen Moscheevereinen. So wurden zwischenzeitlich hierfür landesweit 

in der Polizei 181 Ansprechpartner für Moscheevereine benannt. Auch in 

72 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Curriculum für einen bundesweiten 
Orientierungskurs, Nürnberg, 2007

73 Bundeszentrale für politische Bildung / Zentrale Geschäftsstelle Polizeiliche 
Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Polizei und Moscheevereine, online 
im WWW unter URL  http://www.bpb.de/files/0MQCWZ.pdf [Stand 15.02.2009]
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der  Aus- und Fortbildung der Polizeikräfte ist  das Thema Interkulturelle 

Kompetenz zwischenzeitlich ein fester Bestandteil.74

7 Situation im Landkreis Schwäbisch Hall

7.1 Beschreibung des Landkreis Schwäbisch Hall

Der Landkreis  Schwäbisch Hall  liegt  im Nord-Osten des Bundeslandes 

Baden-Württemberg.  Mit  einer  Fläche  von  1.484  km²  und  einer 

Bevölkerung  von  189.288  Einwohner  ist  es  ein  Flächenlandkreis  mit 

dünner Besiedelung und ländlicher Prägung, da im Durchschnitt auf einem 

Quadratkilometer  128  Menschen  leben.75 Etwa  40  Prozent  der 

Bevölkerung wohnen in den 3 großen Städten des Landkreises, diese sind 

Schwäbisch Hall, Crailsheim und Gaildorf. Der Landkreis besteht aus 30 

Städten und Gemeinden, welche, abgesehen von den 3 großen Städten, 

eine durchschnittliche Bevölkerung von etwa 4000 Einwohner haben.

Der Ausländeranteil der Bevölkerung beträgt 6,7 Prozent dies sind 12 677 

Einwohner76 mit  ausländischer  Staatsangehörigkeit.  Einwohner  mit 

Migrationshintergrund welche die deutsche Staatsbürgerschaft haben sind 

nicht erfasst. Etwa 65 Prozent dieser ausländischen Bevölkerung leben in 

den oben genannten drei großen Städten. 

7.2 Befragung von Institutionen mit Migrantenkontakt im Landkreis 
Schwäbisch Hall

7.2.1 Methode

Bislang gibt es kaum Erkenntnisse über das Vorkommen, die Formen von 

Zwangsverheiratungen und den Anlauf von Beratungsstellen im Landkreis 

Schwäbisch Hall. Aus diesem Grund hab ich eine Erhebung in Form eines 

74 Vgl. Landesregierung Baden-Württemberg, a.a.O., S.14ff
75 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand zum 31.12.2007 online im WWW 

unter URL http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/ [Stand 15.02.2009]
76 ebenda
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standardisierten  schriftlichen  Fragebogens  durchgeführt.  Der  Zweck 

dieser Befragung war eine quantitative Erhebung der Beratungsfälle zum 

Thema Zwangsverheiratung in den befragten Institutionen. So wurden im 

ersten Teil des Fragebogens Fragen zu den Institutionen und der Art des 

Kontakts mit den Betroffenen gestellt. Zudem wurden im zweiten Teil die 

Anzahl  der  von  Zwangsverheiratung  bedrohter  oder  bereits 

zwangsverheirateter  Personen  und  deren  soziodemographische  Daten 

abgefragt. Um eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu erreichen, wurde die 

Befragung auf die Jahre 2006 bis einschließlich 2008 beschränkt. Diese 

Erhebung  stellt  keinen  Anspruch  auf  Repräsentativität  hinsichtlich  des 

Vorkommen  von  Zwangsverheiratungen  und  den  Anlauf  von 

Beratungsstellen  im  Landkreis  Schwäbisch  Hall.  Es  wird  lediglich 

aufgezeigt,  dass  Institutionen  mit  Migrantenkontakt  im  Landkreis 

Schwäbisch Hall mit Zwangsverheiratungen konfrontiert werden, wie und 

auf welche Weise Kontaktmöglichkeiten bestehen und welche Betroffene 

sich seither an Institutionen gewendet haben.

Ein  Pretest  des  Fragebogens  konnte  aus  Zeitgründen  nur  in  stark 

verkürzter Form durchgeführt werden. Die Fragebögen wurde gemeinsam 

mit einem entsprechenden Anschreiben, siehe Anhang 9, am 14. Januar 

2009 per E-Mail versendet. Die Adressaten ergaben sich aus einem E-

Mailverteiler  des  Landratsamtes  Schwäbisch  Hall  –  Amt  für  Migration, 

welcher im Zuge von Fortbildungsmaßnahmen im Landkreis Schwäbisch 

Hall  zum  Thema  Zwangsverheiratungen  eingerichtet  wurde. 

Einsendeschluss  des  Rücklaufs  war  zunächst  auf  30.  Januar  2009 

festgesetzt, dieser wurde jedoch bis zum 6. Februar verlängert. So haben 

von  21  angeschriebenen  Einrichtungen,  9  den  Fragebogen  ausgefüllt 

zurückgesendet. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 42,8 Prozent.

Die  im  Fragebogen  enthaltenen  Daten  wurden  mit  Hilfe  von  Tabellen 

ausgewertet.  Aufgrund der Struktur  des Fragebogens und der geringen 

Zahl von neun ausgefüllten Fragebögen waren Häufigkeiten und Kreuz-

tabellen  als  Berechnungsmöglichkeiten  gegeben.  Dies  war  für  die 

beabsichtigte quantitative Datenerhebung ausreichend.
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7.2.2 Ergebnisse

Im Landkreis Schwäbisch Hall hatten neun Einrichtungen und Institutionen 

an der Befragung teilgenommen. Diese sind im Anhang 10 Punkt 1.1/1.2 

explizit aufgeführt. Bei sieben von diesen war Zwangsverheiratung in den 

Jahren 2006 bis  einschließlich  2008 ein  Thema gewesen,  in  zwei  von 

diesen nicht. Insgesamt sind 58 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen 

Einrichtungen mit dem Thema Zwangsverheiratung befasst. In Abbildung 

1  sind  die  Mitarbeiter  verteilt  nach  Einrichtungen  dargestellt.  Alle 

Einrichtungen  hatte  im Jahre  2009  die  Möglichkeit  genutzt  mindestens 

einen Mitarbeiter an einer Fortbildung teilnehmen zu lassen. In den Jahren 

zuvor wurden keine Fortbildungen besucht.

Abbildung 1: Mitarbeiter nach Institutionen

Quelle: Eigene Darstellung.

Der  Großteil  der  Kontakte,  64  Prozent,  kam über  informelle  Wege  zu 

Stande.  Informelle  Wege  ist  die  Zusammenfassung  der  Kategorien 

Bestehenden  Kontakten,  Mund-zu-Mund-Weitergabe  und  Beratung  in 

anderem Themenbereich. Kooperation in Netzwerken und Öffentlichkeits-

arbeit wird von Institutionen bisher wenig zur Kontaktaufnahme genutzt, 

lediglich Flyer/Plakate/Aufkleber und die  Kooperation von Einrichtungen 

finden  Anwendung.  Eine  genau  Darstellung  ist  in  der  Abbildung  2 

abgebildet und im Anhang 10 Punkt 1.6 aufgeführt.
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7 Situation im Landkreis Schwäbisch Hall

Die  in  den  Einrichtungen  angebotenen  Beratungsarten,  welche 

nachgefragt wurden, waren breit gefächert. Die Intensive Beratung wurde 

von 4 Einrichtungen angeboten und von Betroffenen nachgefragt.  Eine 

genaue Verteilung nach Beratungsarten im Anhang 10 Punkt  1.7  .  Die 

Angaben  der  Beratungseinrichtungen  basieren  überwiegend  auf 

dokumentierten  Einzelfällen  und  bei  zwei  Beratungsstellen  auf 

Schätzungen,  wobei  hiervon  eine  Einrichtung  beide  Möglichkeiten 

angegeben hatte, siehe Anhang 10 Punkt 2.1 .

Abbildung 2: Wie kam es zu Kontakt mit Betroffenen 

In  den  Jahren  2006  bis  einschließlich  2008  haben  sich  im  Landkreis 

Schwäbisch  Hall,  wie  in  Abbildung  3  dargestellt,  13  Frauen  und  zwei 

Männer  wegen  drohender  oder  erfolgter  Zwangsverheiratung  an 

verschiedene  Institutionen  im  Landkreis  gewandt.  Zusätzlich  haben  14 

Frauen  in  Institutionen  angegeben  in  der  Vergangenheit  Zwangs-

verheiratet  worden  zu  sein,  sie  haben  aber  diesbezüglich  keine  Hilfe 

ersucht. Insgesamt gab es bei Institutionen und Einrichtung im Landkreis 

Schwäbisch  Hall  so  29  Kontakte  mit  drohender  und  erfolgter 

Zwangsverheiratung. Diese Zahl stellt keinen repräsentativen Wert für die 
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7 Situation im Landkreis Schwäbisch Hall

Häufigkeit im Landkreis Schwäbisch Hall da, da nicht alle Einrichtungen 

an  der  Befragung  teilgenommen  haben.  Es  gibt  eine  Dunkelziffer  in 

unbekannter Höhe und bei Heiratsverschleppungen, wenn die Betroffenen 

es  nicht  im  Vorfeld  ahnen,  in  der  Regel  kaum  Möglichkeit  sich  in 

Deutschland  an  eine  Beratungs-  und  Hilfseinrichtung  zu  wenden.  Des 

Weiteren  kann  aufgrund  der  anonymen  Datenerhebung  nicht 

ausgeschlossen  werden,  dass  Betroffene  mit  verschiedenen 

Einrichtungen Kontakt hatten. Diese Problematik konnte seither bei keiner 

der in Deutschland durchgeführten Befragung ausgeschlossen werden. 

Abbildung 3: Anzahl der Betroffenen nach Geschlecht

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Darstellung der Beratungsfälle genau aufgeteilt nach Einrichtungen 

wird,  aufgrund  der  geringen  Fallzahlen,  aus  Sicherheitsgründen  nicht 

veröffentlichen.

In  einem Fall  wurde Beratung/Hilfestellung von einer  dritten Person für 

einen Betroffenen in Anspruch genommen. Alle anderen Personen waren 

persönlich  betroffen.  Die  betroffenen Personen suchten,  ausgenommen 

von  einer  Person  über  welche  keine  Angaben  gemacht  wurde,  aus-

schließlich vor der Zwangsverheiratung Beratung oder Hilfe. Dabei sind 
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7 Situation im Landkreis Schwäbisch Hall

diejenigen  Personen  nicht  berücksichtigt,  welche  vor  dem  Jahr  2006 

zwangsverheiratet wurden und im Abgefragten Zeitraum lediglich Kontakt 

mit  verschiedenen Einrichtungen hatten  ohne Hilfe  zu  ersuchen,  siehe 

Anhang 10 Punkt 2.2 .

Zwei der Betroffenen kamen aus dem Kosovo, die restlichen 27 Personen, 

eingeschlossen  diejenigen  Personen,  welche  vor  dem  Jahr  2006 

zwangsverheiratet wurden, aus der Türkei, wie im Anhang 10 Punkt 2.5 

dargestellt. Die Betroffenen waren zu 100 Prozent islamischen Glaubens, 

siehe  Anhang  10  Punkt  2.6.  Andere  Glaubensrichtungen  waren  nicht 

vertreten.  Ort  der  Verheiratung  sollte  mit  neun  Fällen  meistens  das 

Ausland  sein.  Eine  Verheiratung  war  in  Deutschland  geplant,  bei  fünf 

lagen keine Angaben vor, siehe Anhang 10 Punkt 2.8 .

40  Prozent  der  Betroffenen,  welche  Hilfe  suchten,  waren  bei  der 

angedrohten  Zwangsheirat  minderjährig.  Bereits  erfolgte  Zwangsver-

heiratungen waren bei den Hilfesuchenden nicht dabei. Dem gegenüber 

stehen  bei  denjenigen  Personen,  welche  vor  dem  Jahr  2006 

zwangsverheiratet  wurden,  ein  höhere  Anteil  der  zum  Zeitpunkt  ihrer 

Verheiratung Minderjährigen von etwa 70 Prozent. Eine genaue Verteilung 

ist in der Abbildung 4 und Anhang 10 Punkt 2.7 dargestellt.

Abbildung 4: Alter der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung
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7 Situation im Landkreis Schwäbisch Hall

Die Eltern wurden, mit Ausnahme von zwei Fällen mit Verwandtschaft, als 

Initiatoren  für  die  Zwangsverheiratung  verantwortlich  gemacht,  siehe 

Anhang 10 Punkt 2.9 . Die Mehrzahl der Hilfesuchenden, 13 an der Zahl, 

hatten  einen in  Deutschland  anerkannten Schulabschluss,  zwei  bereits 

eine anerkannte Berufsausbildung, dargestellt im Anhang 10 Punkt 2.10 . 

Dies bedeutet, dass sie integriert und gebildet waren. Sie wussten um ihre 

Rechte  in  Deutschland  und  hatten  Kenntnis  von  bestehenden 

Hilfsmöglichkeiten erlangt. 

Da  alle  Betroffenen  vor  einer  Zwangsverheiratung  Beratung  gesucht 

hatten,  war  nicht  die  Möglichkeit  gegeben,  einem  Partner  zu  einem 

Aufenthaltsrecht in Deutschland zu verhelfen.

Die Befragung hat gezeigt, dass auch im Landkreis Schwäbisch Hall junge 

Frauen und Männer von Zwangsverheiratungen bedroht sind. Es ist nötig 

das präventive und intervenierende Beratungsangebot weiter auszubauen 

und  die  Öffentlichkeit,  insbesondere  die  Betroffenen,  über  bestehende 

Hilfsangebote zu informieren. Da die Betroffenen im Landkreis die Schule 

besuchten und einen Schulabschluss erwarben, ist gerade die Schule ein 

im  besonderen  Maße  geeigneter  Ort  um  mögliche  Betroffenen  mit 

Informationen  zu  erreichen.  Hier  sollte  künftig  die  Öffentlichkeitsarbeit 

verstärkt werden. Unter Punkt 7.3 Maßnahmen im Landkreis Schwäbisch 

Hall  werden  die  bereits  erfolgten  Maßnahmen  zusammenfassend 

dargestellt und ein Ausblick auf geplante Maßnahmen gegeben.

7.3 Maßnahmen im Landkreis Schwäbisch Hall

Im Landkreis Schwäbisch Hall haben sich die verschiedenen Institutionen 

und  Einrichtungen  in  neuerer  Zeit  verstärkt  mit  dem  Thema 

Zwangsverheiratungen  auseinander  gesetzt.  Bedingt  war  dies  unter 

anderem  durch  die  Einsetzung  der  Fachkommission  Zwangsheirat  der 

Landesregierung Baden-Württemberg und dem verstärkten Diskurs in der 

Öffentlichkeit. 
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So hat sich das Landratsamt Schwäbisch Hall – Amt für Migration diesem 

Thema verstärkt gewidmet und es in den Arbeitskreis Migration und der 

Arbeitsgemeinschaft  Integration  eingebracht.  Der  Arbeitskreis  Migration 

setzt  sich  aus  leitenden  Vertretern  verschiedener  Institutionen  wie  der 

Stadt Schwäbisch Hall, Stadt Crailsheim, Amt für Jugend und Bildung, Amt 

für  Sozialwesen,  Agentur  für  Arbeit,  ARGE  SoziAl,  Kirchen,  Diakonie, 

Caritas,  AWO,  Rotes  Kreuz,  Gemeinden  mit  Wohnheimen, 

Landsmannschaften,  Volkshochschule,  Regionalkoordinator  des 

Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge,  Polizeidirektion, 

Gesundheitsamt und beruflichen sowie allgemeinbildenden Schulen unter 

der  Leitung  des  Amtes  für  Migration  zusammen  und  stellt  somit  die 

politische Ebene dar. Die Arbeitsgemeinschaft Integration dagegen ist als 

ausführende Ebene zu verstehen. Mitglieder sind hier neben dem Amt für 

Migration,  die  in der Migrantionsberatung und -betreuung sowie der im 

Bereich der Integration von Migranten tätigen Mitarbeiter der zuständigen 

Behörden, Verbände, Institutionen und Einrichtungen des Landkreises. Im 

Auftrag des Arbeitskreises Migration veröffentlichte im Jahre 2008 das Amt 

für Migration Flyer, siehe Anhang 11, und Plakate mit Ansprechpartnern für 

Betroffene  im  Landkreis  Schwäbisch  Hall.  Ebenso  wurden  alle 

Stadtverwaltungen und Bürgermeisterämter durch einen Runderlass kurz 

zusammenfassend  über  Zwangsverheiratungen  aufgeklärt  und  über 

Hilfsmöglichkeiten  informiert.  Das  Landratsamt  bietet  eine 

Informationsbroschüre,  das  „Lexikon  für  Zuwanderer“,  in  mehreren 

Sprachen  für  neu  Zugewanderte  an,  um  ihnen  die  ersten  Schritte  in 

Deutschland,  speziell  im Landkreis Schwäbisch Hall,  zu erleichtern. Es 

wird über Deutschland allgemein, das Rechts-/ Gesellschaftssystem und 

die  Zuständigkeiten  in  den  wichtigsten  Lebenslagen  im  Landkreis 

Schwäbisch Hall informiert. Diesem wurde im Zuge einer neuen Auflage 

ein  Artikel  hinzugefügt,  welcher  kurz  über  Zwangsverheiratungen 

informiert  und  deren  Unverträglichkeit  mit  dem deutschen Rechts-  und 

Gesellschaftssystem betont. Zudem werden in diesem Artikel bestehende 

Hilfsangebote aufgeführt. Des Weiteren wurden vom Amt für Migration im 
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Jahr  2008 zwei  Fortbildungen zum Thema Zwangsverheiratung für  alle 

Institutionen und Einrichtung im Landkreis  Schwäbisch Hall  angeboten. 

Diese wurden im Landratsamt Schwäbisch Hall durchgeführt. Eingeladen 

war  hierzu  eine  Referentin  der  Frauenrechtsorganisation  Terre  des 

Femmes. Im Zuge dessen wurde eine Art loses Netzwerk in Form eines E-

Mail-Verteilers eingerichtet. Dieser wurde auch im Rahmen dieser Arbeit 

zur Durchführung der Befragung im Landkreis Schwäbisch Hall genutzt.

Das  Polizeipräsidium  Schwäbisch  Hall  hat  eine  intern  Handlungs-

anweisung herausgegeben, da im Notfall die Polizei auch hier Hilfe leisten 

muss.  In  dieser  Handlungsanweisung  werden  alle  Polizeibeamte  kurz 

über  das  Thema  Zwangsverheiratungen  und  die  bestehenden 

Handlungsmöglichkeiten  aufgeklärt.  Im  Besonderen  sind  die  Ansprech-

partner für weitere Hilfen im Landkreis Schwäbisch Hall aufgeführt um im 

Notfall schnell agieren zu können.

In  Zukunft  sollen  im  Landkreis  Schwäbisch  Hall  weitere  Fortbildungen 

durchgeführt  werden.  Des Weiteren ist  beabsichtigt  in Zusammenarbeit 

von Polizei und Landratsamt – Amt für Migration einen Handlungsleitfaden 

für  den  Landkreis  Schwäbisch  Hall  zu  erstellen.  Dieser  soll  denn 

verschiedenen Institutionen und Einrichtungen im Landkreis Schwäbisch 

Hall, welche Kontakt mit Migranten haben, eine Hilfestellung bieten um im 

Notfall schnell, unkompliziert und effektiv helfen zu können.

8 Zusammenfassung und Ausblick

Die  Umfrage  unter  verschieden  Einrichtungen  und  Institutionen  im 

Landkreis  Schwäbisch  Hall  hat  gezeigt,  dass  auch  im  Landkreis 

Schwäbisch Hall Menschen von Zwangsverheiratungen bedroht sind. So 

hatten  77  Prozent  der  an  der  Befragung  teilnehmenden  Institutionen 

Kontakte  mit  drohender  oder  erfolgter  Zwangsverheiratung  zu  ver-

zeichnen. Diese Kontakte kamen überwiegend auf informellen Wegen zu 

Stande.  Vor  allem  hatten  sich  Mädchen  und  junge  Frauen  an  die 

verschiedenen Einrichtungen und Institutionen gewandt. Aber auch junge 
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Männer  waren  betroffen,  welche  nicht  zu  vernachlässigen  sind, 

besonders, da sie in dem öffentlichen Diskurs eine eher untergeordnete 

Rolle spielen und Hilfsangebote zum größten Teil auf Frauen abgestimmt 

sind.  Die  Verteilung  des  Alters  der  Hilfesuchenden  deckt  sich  im 

wesentlichen  mit  den  Ergebnissen  anderer  Befragungen  in  Berlin, 

Hamburg  und  Stuttgart.  So  waren  40  Prozent  der  Betroffenen 

minderjährig,  aber über 16 Jahre und 60 Prozent bereits volljährig. Ein 

Großteil  der  Personen  kommt  aus  der  Türkei.  Alle  hatten  gemeinsam, 

dass sie dem Islam angehörten. Dies bedeutet aber nicht, dass zum einen 

Heirat  von  islamischen  Migranten  unter  dem  Generalverdacht  der 

Zwangsverheiratungen  steht  und  zum  anderen  es  keine  Zwangsver-

heiratungen in anderen Religionsgruppen gibt. Ich möchte festhalten, dass 

nicht primär die Religion der Grund für Zwangsverheiratung ist, sondern 

sie  zur  Begründung  von  traditionellen,  patriarchalischen  Familien-

strukturen herangezogen und  missbraucht  werden kann.  Als  Initiatoren 

der Zwangsverheiratungen waren in der Regel die Eltern genannt worden. 

Von den Betroffenen, welchen die Zwangsverheiratung drohte, hatte alle 

mindestens  einen  anerkannten  Schulabschluss,  einige  sogar  den 

Abschluss einer Berufsschule.

In Deutschland war in den letzten Jahren im Bereich Maßnahmen gegen 

Zwangsverheiratung  eine  für  Betroffene  positive  Entwicklung  zu 

beobachten.  So  wurde  das  Thema Zwangsverheiratungen  ansatzweise 

von der Öffentlichkeit realisiert.  Die Rechtslage ist in einigen Bereichen 

verbessert  worden.  Präventive  und  intervenierende  Angebote  und 

Maßnahmen  wurden  initiiert  und  erweitert.  Strafrechtlich  wurde  die 

Zwangsverheiratung  nach  §  240  Abs.  4  Nr.  2  Alternative  2  StGB  als 

Regelbeispiel  für  besonders  schwere  Nötigung  aufgenommen.  Dies  ist 

zum Einen präventiv ein politisches Signal an die Öffentlichkeit, welches 

die Zwangsheirat deutlich missbilligt und unter Strafe stellt. Zum Anderen 

wird  so  die  intervenierende  Ahndung  verbessert.  Aufenthaltsrechtlich 

wurde,  zur  präventiven  Bekämpfung  von  Zwangsverheiratungen  beim 

Ehegattennachzug,  das  Mindestalters  beider  Ehegatten  auf  18  Jahre 
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erhöht  und  einfache  deutsche  Sprachkenntnisse  beim  Nachziehenden 

vorgeschrieben. So soll ein höheres Alter bei der Heirat erwirkt werden, 

was zur Folge hat, dass die Brautleute selbstständiger und mit höherem 

Bildungsabschluss weniger  von der  Familie  abhängig sind und sich so 

möglicherweise nicht einer Zwangsverheiratung fügen. 

Das Beratungsangebot hat sich in den letzten Jahren bereits verbessert. 

So  wurden  bestehende  Einrichtungen  und  Institutionen  durch  Fort-

bildungen  und  Handlungsempfehlungen  auf  die  bisher  eher  weniger 

berücksichtigte Problematik von Zwangsverheiratungen eingestellt.  Auch 

spezielle  Angebote,  welche  auch  überregional  arbeiten,  wurden  ein-

gerichtet  und erweitert.  Besonders  im Landkreis  Schwäbisch Hall  sind, 

aufgrund  der  Initiative  des  Landratsamts  Schwäbisch  Hall  –  Amt  für 

Migration,  positive  Entwicklungen  im  präventiven  und  intervenierenden 

Bereich zu verzeichnen. Es wird hier versucht mit einem breit gefächerten 

Maßnahmenbündel Betroffenen zu helfen. 

Ein Problem für die Behandlung des Themas Zwangsverheiratung stellt in 

Deutschland  das  Fehlen  repräsentativer  Erhebungen  dar.  Aus  diesem 

Grund  wurde  kürzlich  vom  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren, 

Frauen und Jugend eine weitere Studie in Auftrag gegeben. Diese soll 

wissenschaftlich  fundierte,  repräsentative  Daten  erheben.  Ob  es  aber 

möglich ist, eine umfassend repräsentative Studie zu erstellen, ist fraglich. 

Selbst  mit  enormen  Aufwand  wird  dies,  aufgrund  der  Komplexität  des 

Themas und der globale Verflechtungen, nicht möglich sein.

Abgesehen von diesen bereits erfolgten positiven Veränderungen, gibt es 

in Deutschland weiterhin in vielen Bereichen Handlungsbedarf. Zunächst 

muss die Rechtslage weiter  verbessert  werden.  Strafrechtlich sollte die 

Ahndung von Zwangsverheiratung dem Weltrechtsprinzip nach § 6 StGB 

unterstellt  werden,  um  eine  Ahndung  bei  jeder  Form  von  Auslands-

beteiligung zu gewährleisten. Zivilrechtlich sollte eine Eheaufhebung im 

Falle einer Zwangsverheiratung erleichtert und die Nachteile gegenüber 

der Scheidung vermindert  werden.  So sollte  die  Aufhebungsantragsfrist 
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auf  über  zwei  Jahre  verlängert  werden,  um  ein  eigenständiges 

Aufenthaltsrecht in Deutschland zu gewährleisten. Vor allem aufenthalts-

rechtlich sind Änderungen nötig. Für Zwangsheiratsopfer sollte auch ein 

eigenständiges  Aufenthaltsrecht  geschaffen  und  eine  Erleichterung  des 

Rechts  auf  Wiederkehr  oder  das  Nichterlöschen  von  Aufenthaltstitel  in 

Fällen der  Ausreise wegen Zwangsverheiratungen vom Gesetzgeber  in 

Erwägung gezogen werden.

Des Weiteren sollte die Präventionsarbeit weiter ausgebaut werden. Vor 

allem in  Schulen  sollte  verstärkt  über  das  Thema  Zwangsverheiratung 

aufgeklärt  werden,  da  hier  ein  Großteil  der  möglichen  Betroffenen  in 

Deutschland erreicht werden könnten. Im Zuge dessen werden auch die 

Mitschüler  und  Freunde  der  möglichen  Betroffenen  aufgeklärt.  Diese 

können, aufgrund von bestehenden Vertrauensverhältnissen, Betroffenen 

unterstützen  und  helfen,  sich  an  Beratungs-  und  Hilfseinrichtungen  zu 

wenden. Auch die konkrete Medienarbeit, in den öffentlichen Medien und 

vor  allem auch  ausländischen  Medien,  sollte  verstärkt  werden  um die 

Öffentlichkeit  für  das  Thema  zu  sensibilisieren.  Wichtig  ist,  neben  der 

Aufklärung der  Opfer,  auch die  Aufklärung der  Täter  um ein  Unrechts-

bewusstsein zu schaffen. Es soll aber darauf geachtet werden, das Bilden 

von Vorurteile in der übrigen Bevölkerung zu verhindern und diese abzu-

bauen. Um eine Akzeptanz dieser Maßnahmen unter dem Personenkreis 

der  Mensch  mit  Migrationshintergrund  zu  erreichen,  ist  eine  verstärkte 

Einbindung dieser Personen und deren Verbände ein wichtiger Schritt.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass es Zwangsverheiratungen 

in  Deutschland  gibt  und  hiervon  auch  ländliche  Regionen,  wie 

beispielsweise der Landkreis Schwäbisch Hall, nicht ausgenommen sind. 

In  den  letzten  Jahren  wurden  bereits  verschiedene  Maßnahmen  zur 

Bekämpfung  von  Zwangsverheiratungen  initiiert.  Diese  haben  gute 

Ansätze, genügen aber nicht für eine wirksame Bekämpfung. Bundesweit 

besteht noch Handlungsbedarf.

-60-



Anhang 1

Anhang

Anhang 1: Schreiben von Frau Malin Schmidt-Hijazi zum Ausmaß 
von Zwangsverheiratungen in Berlin
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Anhang 2

Anhang 2: Befragung bei Institutionen in Baden-Württemberg 2005

Im  folgenden  wird  eine  Auswahl  von  Tabellen  und  Diagrammen  der 

Befragung  unter  Institutionen  in  Baden  Württemberg  aufgeführt.  Diese 

wurde im Zeitraum von Januar bis Oktober 2005 von der Fachkommission 

Zwangsheirat durchgeführt.

Tabelle 2: Zeitpunkt der Zwangsverheiratung

Quelle: Bericht Fachkommission Zwangsheirat, a.a.O., S. 28f

-X-

Jahr Häufigkeit In % Jahr Häufigkeit In %

1976 1 1,2 1995 1 1,2
1979 3 3,61 1996 2 2,41
1980 3 3,61 1997 2 2,41
1985 1 1,2 1998 2 2,41
1986 2 2,41 1999 4 4,82
1987 2 2,41 2000 3 3,61
1988 1 1,2 2001 5 6,02
1989 1 1,2 2002 5 6,02
1990 2 2,41 2003 13 15,66
1992 2 2,41 2004 6 7,23
1992 3 3,61 2005 10 12,05
1993 2 2,41
1994 7 8,43 Gesamt Gültige: 83 100

Keine Angaben 22
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Abbildung 5: Alter zum Zeitpunkt der Zwangsverheiratung

Quelle: Bericht Fachkommission Zwangsheirat, a.a.O., S. 30
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Tabelle 3: Staatsangehörigkeit der Betroffenen (alphabetisch)

Quelle: Bericht Fachkommission Zwangsheirat, a.a.O., S. 31f
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Tabelle 4: Frühere Staatsangehörigkeit Betroffener

Quelle: Bericht Fachkommission Zwangsheirat, a.a.O., S. 32

Abbildung 6: Religionszugehörigkeit der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 7: Formen von Zwangsverheiratung 

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 8: Für die Zwangsheirat Verantwortliche

Quelle: Bericht Fachkommission Zwangsheirat, a.a.O., S. 34
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Abbildung 9: Derzeitige Familienstand der Zwangsverheirateten

Quelle: Bericht Fachkommission Zwangsheirat, a.a.O., S. 35
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Anhang 3: Befragung in Hamburger Institutionen 2006

Im  folgenden  wird  eine  Auswahl  von  Tabellen  und  Diagrammen  der 

Befragung  unter  Institutionen  in  Hamburg  aufgeführt.  Diese  wurde  im 

Zeitraum von im Jahre 2006 durch die Lawaetz-Stiftung durchgeführt.

Abbildung 10: Datenbasis der Angaben im Fragebogen

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 16

Abbildung 11: Alter der Ratsuchenden

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 20 
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Abbildung 12: Herkunft der Ratsuchenden

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 19

Abbildung 13: Religionszugehörigkeit der Ratsuchenden

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 19
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Abbildung 14: Art der Verheiratung

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 28

Abbildung 15: Initiator/innen der Zwangsheirat

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 23
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Tabelle 5: Familienstand der Ratsuchenden

Quelle: Mirbach, Thomas/Müller, Simone/Triebl, Katrin, a.a.O., S. 20
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Anhang 4: Flyer: Zwangsheirat, Neukölln
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Quelle: Bezirksamt Neukölln, Berlin
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Anhang 5: Flyer: Nein zu Zwangsheirat, Nordrhein-Westfalen
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Quelle: Mädchenhaus Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
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Anhang 6: Nothilfeflyer: Wer entscheidet, wen du heiratest?
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Quelle: Terre des Femmes, Tübingen
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Anhang 7: Flyer: Du entscheidest, wen und wann Du heiratest!
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Quelle: Justizministerium Baden-Württemberg in Kooperation mit Terre 

des Femmes, Stuttgart, Dezember 2008
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Anhang 8: Flyer: Hilfseinrichtung ROSA
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Quelle: ROSA, Wohnen für junge Frauen nicht-deutscher Herkunft, 

Evangelische Gesellschaft Stuttgart
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Anhang 9: Fragebogen für Befragung im Landkreis Schwäbisch Hall 
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Anhang 10: Auswertung der Befragung von Institutionen mit 
Migrantenkontakt im Landkreis Schwäbisch Hall

Rücklauf

Anzahl

Angeschriebene Institutionen 21

Ausgefüllt zurückgesendet 9

Rücklaufquote 42,80%

Teil 1 und Teil 2 ausgefüllt (Kontakt mit Betroffenen) 6

Einzig Teil 1 ausgefüllt (kein Kontakt mit Betroffenen) 3
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1. Angaben zu Ihrer Einrichtung/Institution

1.1 / 1.2 Name und Art der Einrichtung/Institution

Name Art

Arge Sozial, Schwäbisch Hall, Geschäftsstelle 

Schwäbisch Hall und Crailsheim, Team Markt + 

Integration, Team Leistungssachbearbeitung

Einrichtung der 

öffentlichen Verwaltung 

Caritas-Zentrum Crailsheim Migrationsberatung

Diakonieverband Schwäbisch Hall, 

Schwangerenberatung, 

Schwangerschaftskonfliktberatung, Ehe-, 

Familien, Lebensberatung

Beratungsstelle

Diakonieverband Schwäbisch Hall, Frauen- und 

Kinderschutzhaus

Schutzeinrichtung

Freundeskreis Asyl Gruppe ohne 

Vereinsstatus

Grund-, Haupt- und Realschule Bühlertann Regelschule

Landratsamt Schwäbisch Hall 

- Amt für Migration

Integrations- / 

Eingliederungsbehörde

Landratsamt Schwäbisch Hall Jugendamt

Verein für Deutsche Sprachvermittlung e.V. Träger von 

Integrationskursen
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1.3 Sind Zwangsverheiratungen in den Jahren 2006 - 2008 in Ihrer 
Einrichtung/Institution ein Thema gewesen?

Ja 7 Institutionen

Nein 2 Institutionen

Abbildung 16: Einrichtung in denen Zwangsheirat ein Thema war

Quelle: Eigene Darstellung
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1.4 Wie viele Mitarbeiter Ihrer Einrichtung/Institution haben sich in 
den Jahren 2006 - 2008 mit dem Thema Zwangsverheiratungen 
befasst? 

Insgesamt: 58, Aufgeteilt nach Institutionen:

Name Anzahl der Mitarbeiter

Arge Sozial, Schwäbisch Hall, Geschäftsstelle 

Schwäbisch Hall und Crailsheim, Team Markt + 

Integration, Team Leistungssachbearbeitung

5

Caritas-Zentrum Crailsheim 2

Diakonieverband Schwäbisch Hall, 

Schwangerenberatung, 

Schwangerschaftskonfliktberatung, Ehe-, 

Familien, Lebensberatung

2

Diakonieverband Schwäbisch Hall, Frauen- 

und Kinderschutzhaus

17

Freundeskreis Asyl 0

Grund-, Haupt- und Realschule Bühlertann 1

Landratsamt Schwäbisch Hall 

- Amt für Migration - Integration/Eingliederung

13

Landratsamt Schwäbisch Hall - Jugendamt 6

Verein für Deutsche Sprachvermittlung e.V. 12

9 verschiedene Institutionen 58 Mitarbeiter
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Abbildung 17: Mitarbeiter nach Institutionen

Quelle: Eigene Darstellung
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1.5 Hatten Ihre Mitarbeiter in den Jahren 2006 - 2008 in oder durch 
Ihre Einrichtung/Institution die Möglichkeit Fortbildungen zum 
Thema Zwangsverheiratungen zu besuchen? 

Jahre Anzahl der Einrichtungen mit 
Fortbildung für Mitarbeiter

2006 0

2007 0

2008 9

Keine Fortbildung 0

Abbildung 18: Einrichtungen in den die Mitarbeiter 
Fortbildungsmöglichkeiten hatten

Quelle: Eigene Darstellung
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1.6 Wie kommt der Kontakt mit von (drohender) Zwangsverheiratung 
betroffener Personen zu Stande? 

- Mehrfachnennungen -

Kontaktmöglichkeiten Anzahl

Flyer/Plakat/Aufkleber 4

Homepage 0

Medienarbeit 0

Kooperierende Einrichtungen 4

Mund-zu-Mund-Weitergabe 3

Beratung/Tätigkeit in anderem 

Themenbereich

7

Bestehende Kontakte 6

Anders, und zwar... 1

1. durch Antragstellung 

Arbeitslosengeld II

Die Kategorien der Zugangswege von Betroffenen wurden in Obergruppen 

zusammengefasst.  Die  Kategorien  „Flyer/Plakat/Aufkleber“,  „Homepage“ 

und  „Medienarbeit“  lässt  sich  zu  Öffentlichkeitsarbeit  zusammenfassen. 

„Bestehende  Kontakte“  und  „Mund-zu-Mund-Weitergabe“  kann  zu 

informelle Wege gezählt  werden. Die Kategorien „Beratung in  anderem 

Themenbereich“,  „Kooperierende  Einrichtungen“  und  „Anderes...  (hier 

Antragstellung  Arbeitslosengeld  II)“  lässt  sich  in  Kooperation  in 

Netzwerken zusammenfassen.
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Abbildung 19: Wie kam es zu Kontakt mit Betroffenen (gesamt)

Abbildung 20: Kontaktmöglichkeiten mit Betroffenen (nach 
Einrichtungen)

Quelle: Eigene Darstellung
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1.7 Welche Art der Beratung/Hilfestellung bei (drohender) 
Zwangsverheiratung wurde in den Jahren 2006 - 2008 in Anspruch 
genommen?

- Mehrfachnennungen -

Art der Beratung/Hilfestellung Anzahl

Offene Beratung (ohne Termin) 1

Intensive Beratung (mit Termin) 4

Telefonberatung 0

Keine Beratung, nur Kontakt im 

Rahmen der Aufgabenerfüllung

2

Hilfeplanung nach SGB VIII 0

Unterbringung in einer 

Schutzeinrichtung

2

Keine Kontakte 3

Andere, und zwar … 2

1. Zusammenarbeit Jugendamt

2. Schwangerschaftsberatung

3. Erstellung einer Stellungnahme 

für Kostenübernahme 

Unterkunft/Regelsatz über 

Arbeitslosengeld II
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Abbildung 21: Beratung in Einrichtungen (gesamt)

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 22: Beratung in Einrichtungen (nach Einrichtungen)

Quelle: Eigene Darstellung
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2. Angaben zu den Hilfesuchenden in den Jahren 2006 – 2008

Wurden die Frage 1.7 mit „keinen Kontakt“ beantwortet sollte allein der Teil 

1 des Fragebogens ausgefüllt werden. Der Teil 2 des Fragebogen konnte 

nur ausgefüllt werden wenn Kontakt mit Betroffenen in den Jahren 2006 – 

2008 bestand, siehe Rücklauf. 

2.1 Die Angaben Ihrer Einrichtung/Institution basieren auf:

- Mehrfachnennungen -

Datengrundlage Anzahl der Einrichtungen

Schätzung 2

Dokumentierte Einzelfälle 5

Zusammenfassende Berichte 0

Abbildung 23: Datenbasis der Einrichtungen

Quelle: Eigene Darstellung
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2.2 Wie viele von (drohender) Zwangsverheiratung betroffene 
Personen haben Ihre Beratung/Hilfestellung in den Jahren 2006 - 
2008 in Anspruch genommen? 

Anzahl

persönlich von (drohender) 

Zwangsverheiratung Betroffene

14

(+ 14 = 28 welche vor diesem 

Zeitraum 2006 – 2008 verheiratet 

wurden, aber Institutionen erst 

Kenntnis ohne Hilfeersuchen in 

diesem Zeitraum erlangt wurde)

Dritte für betroffene Personen (z.B. 

Freund/in, Schwester, Nachbarn) 

1

Abbildung 24: Anzahl der Betroffene bei Einrichtungen (gesamt)

Quelle: Eigene Darstellung

Eine  Darstellung  der  Anzahl  der  Betroffene  genau  nach  Einrichtungen 

aufgeteilt  kann  aufgrund  der  geringen  Datenmenge  aus  Sicherheits-

gründen nicht veröffentlicht werden.
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2.3 Welchem Geschlecht gehörten die von (drohender) 
Zwangsverheiratung betroffenen Personen an? 

Geschlecht Anzahl

Weiblich 13

(+ 14 welche vor diesem Zeitraum 

2006 – 2008 verheiratet wurden, 

aber Institutionen erst Kenntnis 

ohne Hilfeersuchen in diesem 

Zeitraum erlangt wurde)

Männlich 2

Abbildung 25: Geschlecht der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung
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2.4. Zu welchem Zeitpunkt kam die Hilfe suchenden Personen? 

Anzahl

Vor der Verheiratung 14

Nach der Verheiratung 0

(+ 14 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet wurden, aber Institutionen erst 

Kenntnis ohne Hilfeersuchen in diesem 

Zeitraum erlangt haben. Diese werden in der 

Abbildung x nicht berücksichtigt, da sie keine 

Beratung in Anspruch genommen haben)

Sowohl vor, als auch 

nach der Verheiratung

0

Keine Angabe 1

Abbildung 26: Zeitpunkt an welchem die Betroffenen Kontakt mit der 
Einrichtung hatten

Quelle: Eigene Darstellung
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2.5 Welches Herkunftsland, bzw. welchen Migrationshintergrund 
(darunter zählen auch Migrant/innen der 2./ 3. Generation) haben die 
Hilfe suchenden Personen? 

Land Anzahl

Türkei 13

(+ 14 = 27 welche vor diesem 

Zeitraum 2006 – 2008 verheiratet 

wurden, aber erst Kenntnis ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum 

erlangt wurde)

Kosovo 2

Abbildung 27: Herkunftsland/Migrationshintergrund der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung
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2.6 Welche Religionszugehörigkeit hatten die von (drohender) 
Zwangsverheiratung betroffenen Personen? 

Religion Anzahl

Islamisch 15

(+ 14 = 29 welche vor diesem 

Zeitraum 2006 – 2008 verheiratet 

wurden, aber erst Kenntnis ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum 

erlangt wurde)

Christlich 0

Hinduistisch 0

Stammesreligionen 0

Andere 0

Abbildung 28: Religionszugehörigkeit der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung
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2.7 Welches Alter hatten die von (drohender) Zwangsheirat 
betroffenen Personen? 

Alter Anzahl

Unter 13 0

(+ 2 = 2 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet  wurden,  aber  erst  Kenntnis  ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum erlangt wurde)

13 – 15 Jahre 0

(+ 3 = 3 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet  wurden,  aber  erst  Kenntnis  ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum erlangt wurde)

16 – 17 Jahre 6

(+ 5 = 11 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet  wurden,  aber  erst  Kenntnis  ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum erlangt wurde)

18 Jahre und älter 9

(+ 4 = 13 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet  wurden,  aber  erst  Kenntnis  ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum erlangt wurde)

-L-



Anhang 10

Abbildung 29: Alter der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung
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2.8 Wo sollte die Zwangsverheiratung stattfinden? 

Ort Anzahl

In Deutschland 1

Im Ausland 9

(+ 14 = 23 welche vor diesem 

Zeitraum 2006 – 2008 verheiratet 

wurden, aber erst Kenntnis ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum 

erlangt wurde)

Unbekannt 5

Abbildung 30: Ort der Verheiratung

Quelle: Eigene Darstellung
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2.9 Wer initiierte die Zwangsverheiratung bei den betroffenen 
Personen? 

Initiator Anzahl

Eltern 14

(+ 13 = 28 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet wurden, aber erst Kenntnis ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum erlangt wurde)

Verwandtschaft 1

(+ 1 = 2 welche vor diesem Zeitraum 2006 – 2008 

verheiratet wurden, aber erst Kenntnis ohne 

Hilfeersuchen in diesem Zeitraum erlangt wurde)

Dritte 0

Abbildung 31: Initiatoren der Zwangsverheiratung

Quelle: Eigene Darstellung
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2.10 Welche Qualifikationen hatten die von (drohender) 
Zwangsverheiratung betroffenen Personen? 

- Mindestqualifikation - 

Qualifikationen Anzahl

Einfache deutsche 

Sprachkenntnisse

0

Anerkannter Schulabschluss 13

Anerkannter Berufsausbildung 2

Abbildung 32: Qualifikation der Betroffenen

Quelle: Eigene Darstellung

Nichtberücksichtigt wurden hier die Fälle bei welchen die Verheiratung vor 

diesem Zeitraum 2006 – 2008 in  ihrem Heimatland erfolgte.  Erst  nach 

einer  Migration  nach  Deutschland  haben  Institutionen  Kenntnis  ohne 

Hilfeersuchen in den Jahren 2006-2008 erlangten.
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2.11 In wie vielen Fällen wäre bzw. ist durch die Zwangsverheiratung 
ein Aufenthaltsrecht für den Partner begründet worden?

Aufenthaltsrecht Anzahl

Fälle die zu Aufenthaltsrecht führten 0
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Anhang 11: Flyer: Du entscheidest, wen du heiratest!

Quelle: Landratsamt Schwäbisch Hall – Amt für Migration, März 2008
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